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Tagesordnungspunkt 1 

Öffentliches Fachgespräch zum Thema  
"Werra-Weser-Versalzung" 

Selbstbefassung 18(16)SB-66 
 
dazu Sachverständige: 

Staatssekretär Olaf Möller 
(Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und 
Naturschutz) 

Staatssekretärin Dr. Beatrix Tappeser 
(Hessisches Ministerium für Umwelt, Klima-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz) 

Staatssekretär Peter Knitsch 
(Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes 
Nordrhein-Westfalen) 

Staatssekretärin Almut Kottwitz 
(Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, 
Energie und Klimaschutz) 

Staatsrätin Gabriele Friderich 
(Senat für Umwelt, Bau und Verkehr [SUBV] der 
Freien Hansestadt Bremen) 

im Nachgang wurde dazu verteilt:  
Ausschussdrucksache 18(16)191 (Anlage) 

Vorsitzende: Liebe Kolleginnen und Kollegen und 
liebe Gäste, ich begrüße Sie alle herzlich zu dem 
öffentlichen Fachgespräch zum Thema „Werra-
Weser-Versalzung“. Wir haben Vertreter der Bun-
desländer aus Bremen, Hessen, Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen und Thüringen eingeladen 
und freuen uns, dass die Staatssekretäre dieser 
Länder unserer Einladung auch gefolgt sind. 

Ich begrüße deshalb insbesondere Staatssekretär 
Olaf Möller aus Thüringen. Thüringen ist momen-
tan das Vorsitzland der Flussgebietsgemeinschaft 
Weser und deshalb wird er auch den Reigen der 
Statements gleich eröffnen. 

Genauso begrüße ich natürlich die Staatssekretärin 
Dr. Beatrix Tappeser aus Hessen. Wir haben gesagt, 
dass wir den Fluss abwärtsgehen, sodass wir als 
zweite die Staatssekretärin aus Hessen hier hören 
werden. 

Dritter ist dann Staatssekretär Peter Knitsch aus 
Nordrhein-Westfalen, vierte Staatssekretärin Al-
mut Kottwitz aus Niedersachsen und dann Staats-
rätin Gabriele Friderich aus Bremen. Sodass wir 
dann, glaube ich, auch einen ganz guten Überblick 
über die Problematik haben. 

Wichtig ist ja, dass wir in der Tat zu einer Lösung 
der Versalzung von Werra und Weser kommen und 
dass wir uns eben den gesamten Fluss ansehen, 
insbesondere überlegen, wie wir die Schad-
stofffracht vermindern, Grenzwerte und Ziele set-
zen oder auch einen Bewirtschaftungsplan für die-
ses Flussgebiet erarbeiten können. 

Es gibt eine Fernsehübertragung, d. h. es ist ein öf-
fentliches Fachgespräch, und das Ganze wird auch 
live im Internet gesendet und kann auch danach 
abgerufen werden. Wie wir das immer gemacht ha-
ben, wollen wir auch wieder ein Wortprotokoll. Ich 
denke, dass die Abgeordneten, wie auch die ande-
ren Male, damit einverstanden sind, dass wir ein 
solches Wortprotokoll erstellen. 

Ich habe eben schon auf den Ablauf der Statements 
hingewiesen. Die Staatssekretäre haben sieben Mi-
nuten für ihre Statements, ich werde aber sehr ge-
nau darauf achten, denn sieben Minuten sind sehr 
viel. Normalerweise eigentlich nur fünf und des-
halb werde ich da auch keine Überschreitung der 
sieben Minuten zulassen können. Wenn Sie weni-
ger brauchen, umso besser. 

Danach werden Fragen der Abgeordneten kom-
men. Dafür sind bei den Abgeordneten jeweils nur 
zwei Minuten vorgesehen. Entweder eine Frage an 
zwei Sachverständige oder zwei Fragen an einen 
Sachverständigen. Sodass wir versuchen wollen, 
möglichst viele Runden zu haben, damit dann auf 
die Fragen auch noch eingegangen werden kann. 

Soweit das Prozedere. Ich glaube, das ist ein sehr, 
sehr spannendes Thema und insofern starten wir 
direkt in die Eingangsstatements der Staatssekre-
täre und ich gebe Herrn Olaf Möller das Wort. Viel-
leicht dazu noch: Neben ihm sitzt Abteilungsleiter 
Diening, weil Herr Möller noch nicht so lange im 
Amt ist. Es ist vielleicht sinnvoll, für ein paar Fra-
gen auch dem Abteilungsleiter das Wort zu geben. 
Bitte, Herr Möller. 

StS Olaf Möller (Thüringen): Sehr geehrte Frau 
Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Ab-
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geordnete des Deutschen Bundestages, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen. Herr Diening ist außerdem 
und vor allem Vorsitzender des Weser-Rates und 
auch in dieser Eigenschaft heute mitgekommen. 

Der Freistaat Thüringen wurde gebeten, beim heu-
tigen Fachgespräch am Anfang auch ein bisschen 
als Überblick seine Sichtweise zum Thema Werra-
Weser-Versalzung vorzutragen. Dem komme ich 
natürlich gerne nach und möchte dabei insbeson-
dere auf die bisher erreichten Ergebnisse in der 
Flussgebietsgemeinschaft Weser eingehen. 

Die Salzbelastung in Werra und Weser ist in der 
Flussgebietsgemeinschaft Weser eines der zentra-
len Probleme und die Behebung ist natürlich ein 
wichtiges Ziel der Flussgebietsgemeinschaft, um 
eine Verbesserung der Gewässergüte zu erreichen. 
Zur Lösung dieser Problematik Salzbelastung 
wurde bereits 2008 der Runde Tisch „Gewässer-
schutz Werra/Weser und Kaliproduktion“ einge-
setzt und dieser gab 2010 seine Empfehlung in 
Form verschiedener Maßnahmenvorschläge ab. 

Schon davor, also vor 2010, nämlich im Jahr 2009, 
ist der erste Bewirtschaftungsplan Weser in Kraft 
getreten. Dieser beinhaltete das sogenannte 360-
Mio.-Euro-Maßnahmenpaket, welches derzeit von 
der Kali und Salz AG noch umgesetzt wird. Bezüg-
lich der grundsätzlichen Lösung der Salzproblema-
tik wurde damals in diesem ersten Bewirtschaf-
tungsplan auf die noch ausstehenden Abstimmun-
gen am Runden Tisch verwiesen. 

Im Jahr 2012, also drei Jahre, nachdem der erste Be-
wirtschaftungsplan in Kraft getreten war, hat die 
EU-Kommission aufgrund einer Beschwerde ein 
Vorverfahren zur Vertragsverletzung gegen die 
Bundesrepublik Deutschland eingeleitet. Zentraler 
Kritikpunkt der Europäischen Kommission war, 
dass die im ersten Maßnahmenplan enthaltende 
Fristverlängerung nach Wasserrahmenrichtlinie 
nur in Anspruch genommen werden darf, wenn 
auch ganz konkrete Maßnahmen und Fristen zur 
Erreichung der Ziele benannt werden. 

Nach Übernahme des Vorsitzes der Flussgebietsge-
meinschaft Weser durch den Freistaat Thüringen 
wurde bereits im Jahre 2013, also kurz danach, ein 
Gespräch mit der EU-Kommission zu diesem dro-
henden Vertragsverletzungsverfahren geführt. Da-
bei wurde der Kommission von der Flussgebietsge-
meinschaft in Aussicht gestellt, dass mit dem 
neuen Bewirtschaftungsplan, der jetzt 2015 bis 

2021 in Kraft gesetzt werden soll, diese ursprüng-
lich enthaltenen Defizite behoben werden. Darauf 
hat sich dann die Kommission auch weitgehend 
eingelassen. Zur Ableitung der Maßnahmen und 
Umweltziele wurde im Juni 2013 einvernehmlich 
ein Eckpunktepapier der Flussgebietsgemeinschaft 
Weser verabschiedet. In diesem wurden weitere 
Prüfschritte, gemeinsame Beurteilungsgrundlagen 
und die jeweiligen Zuständigkeiten für diese 
Schritte festgelegt. Dieses Eckpunktepapier wurde 
dann der Kommission zur Verfügung gestellt, um 
auch zu dokumentieren, dass es tatsächlich voran-
geht, und die Kommission hat dann dieses Vorver-
fahren einstweilig ruhend gestellt. 

Zur Lösung der Salzproblematik wurden von den 
jeweils zuständigen Bundesländern im Weiteren 
mehrere Maßnahmenoptionen hinsichtlich ihrer 
technischen Realisierbarkeit einerseits und der Ge-
nehmigungsfähigkeit andererseits geprüft. Manche 
dieser Maßnahmenoptionen wurden dann auch 
wieder verworfen. Für die verbleibenden Optionen 
wurde die Wirkung auf das Gewässer mit einem ge-
meinsamen Bilanzierungs- und Prognosemodell, 
also mit einer einheitlichen Bewertungsgrundlage 
für die Salzbelastung ermittelt. 

Als Ergebnis einer ersten Prüfung der Verhältnis-
mäßigkeit hat Hessen die beiden Varianten Nord-
seepipeline und Oberweserpipeline im Dauerbe-
trieb über mehrere hundert Jahre untersucht und 
dann als unverhältnismäßig verworfen. Die Ergeb-
nisse zeigten, dass dem Haldenmanagement eine 
entscheidende Bedeutung zur Reduzierung der Be-
triebsdauer der Leitungen und damit auch zur Lö-
sungsfindung zukommt. Hessen hat als Alternative 
im sogenannten Vier-Phasen-Plan eine temporäre 
Oberweserpipeline vorgeschlagen. Seitens der Län-
der Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen wur-
den weitere Maßnahmenkombinationen vorge-
schlagen und diese Kombinationen enthalten als 
Kernstück alle eine entweder temporäre Nordsee-
pipeline und auch eine Produktionsstreckung. Alle 
drei Maßnahmen enthalten auch die Haldenabde-
ckung und bestimmte Produktionsanpassungen bei 
K+S. 

Im Rahmen der Weser-Ministerkonferenz am 24. 
November 2014 wurden die verbliebenden Maß-
nahmenoptionen diskutiert. Auf dieser Sitzung 
wurde erstens vereinbart, dass die diskutierten 
Maßnahmenoptionen nochmals eingehend ökono-
misch und rechtlich geprüft werden. Ökonomisch 
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durch das Bundesland Hessen und rechtlich durch 
das Bundesministerium für Umwelt und Bau. Und 
zweitens, dass bis Mitte März 2015 ein detaillierter 
Bewirtschaftungsplan zur Reduzierung der Salzbe-
lastung beschlossen werden soll. 

Derzeit finden sowohl auf Fachebene als auch auf 
Ministerebene zahlreiche intensive und konstruk-
tive Abstimmungen zwischen den maßgeblich be-
troffenen Bundesländern statt. Dabei wird eine Ei-
nigung zu den gemeinsam erreichbaren Maßnah-
men und Umweltzielen zur Salzbelastung ange-
strebt und ich sage mal dazu, sie ist durchaus auch 
noch möglich. Ziel des Freistaates Thüringen als 
Vorsitzland ist es, dass im März in der Flussge-
bietsgemeinschaft Weser tatsächlich ein gemeinsa-
mer detaillierter Bewirtschaftungsplan Salz be-
schlossen wird. Mit diesem soll erstens eine deut-
liche Reduzierung der Salzbelastung in Werra und 
Weser einhergehen, ein baldiger Ausstieg aus der 
Versenkung von Salzabwässern in den Untergrund 
erfolgen und die Sicherung der Arbeitsplätze in der 
Kalibergbau-Region erreicht werden. Die aktuellen 
Gespräche zeigen bei allen Beteiligten die Bereit-
schaft, Verantwortung für diesen Prozess zu über-
nehmen und eine gemeinsame Lösung zu finden. 
Vielen Dank. 

Vorsitzende: Herzlichen Dank erst einmal für den 
Überblick, auch als Vorsitzland. Und dann gebe ich 
direkt der Staatssekretärin aus Hessen das Wort, 
Dr. Beatrix Tappeser. 

StSn Dr. Beatrix Tappeser (Hessen): Ja, ganz herz-
lichen Dank. Ich darf Sie auch ganz herzlich begrü-
ßen, Frau Vorsitzende, und natürlich die Damen 
und Herren des Bundestages, die Abgeordneten so-
wie liebe Kolleginnen und Kollegen. Mein Kollege 
Möller hat schon einiges zum Überblick ausge-
führt. 

Ich würde gerne meinem Statement drei Vorbemer-
kungen voranstellen, die auch noch einmal mit die 
Problematik unterstreichen, mit der wir es hier zu 
tun haben. 

Die erste Vorbemerkung lautet, dass seit 1925 ent-
sprechende Salzabwässer in den Untergrund ver-
senkt worden sind. Dahin sind bis heute mehr als 
eine Mrd. Kubikmeter verpresst worden. Das ist der 
erste Punkt. 

Der zweite Punkt ist, dass, selbst wenn wir heute 
verfügen würden, dass K+S die Produktion ein-
stellt, durch die diffusen Einträge und die Halden-
abwässer kein guter Zustand und keine Garantie 
für die Wasserqualität für Werra und Weser er-
reicht werden könnte. Das verweist auch nochmal 
darauf und da sind wir ja intensiv in Gesprächen 
und, ich denke, auch auf der Zielgraden, dass es da 
einen gemeinsamen Bewirtschaftungsplan entspre-
chend geben kann und geben muss. Und das ist ja 
auch die Grundlage dessen gewesen, dass Hessen, 
nachdem die Ministerin Hinz das Umweltministe-
rium übernommen hat, ins Gespräch u. a. mit Kali 
und Salz eingetreten ist, um eine langfristige Lö-
sung dieses über eine sehr lange Zeit aufgebauten 
Problems zu erreichen. Diese langfristige Lösung 
beinhaltete verschiedene Aspekte. – Das ist, was 
unter dem Vier-Phasen-Plan in der Diskussion ist, 
und die Konzeption, die dem Vier-Phasen-Plan zu 
Grunde lag, war eben das, was ich vorhin gesagt 
habe: dass es aufgrund der lang aufgebauten Prob-
lematik keine kurzfristige Lösung geben kann, dass 
deshalb auch von verminderten Umweltzielen der 
Wasserrahmenrichtlinie Gebrauch gemacht wer-
den muss, weil es gar nicht anders geht – das lässt 
die Wasserrahmenrichtlinie auch zu und ist mit in 
den Plan eingegangen –, dass alle Maßnahmen-Vor-
schläge bzw. Ziele, die wir erreichen wollen, im 
Gesamtzusammenhang gesehen werden müssen 
und natürlich auch in ihren Wechselwirkungen. 
Und die Haldenabwässer z. B. sind ja auch schon 
angesprochen worden; die haben sicherlich einen 
zentralen Aspekt bei allen Lösungen, die da ver-
sucht werden zu erreichen. Und die Lösungsan-
sätze haben natürlich auch mit zum Ziel oder mit 
als Aspekt – auch das ist schon angesprochen wor-
den –, dass die Arbeitsplätze erhalten werden kön-
nen. Denn auch dazu gibt es eine öffentlich-recht-
liche Vereinbarung zwischen dem Land Thüringen 
und dem Land Hessen und Kali und Salz; also auch 
das ist eine Randbedingung, die in dem Zusam-
menhang mit zu betrachten ist. 

Und ein letzter Punkt, der sicherlich in dem Zu-
sammenhang auch wichtig ist: Dem sogenannten 
Vier-Phasen-Plan hat immer das Verursacher-Prin-
zip mit zu Grunde gelegen, also dass Kali und Salz 
herangezogen wird, um die Lösungen, die da er-
zielt werden können und erreicht werden müssen, 
auch umzusetzen und dafür dann die entsprechen-
den Maßnahmen zu ergreifen. Das sind eben wich-
tige Aspekte gewesen, die dazu geführt haben, dass 
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wir angefangen haben, den Vier-Phasen-Plan mit 
Kali und Salz auszuarbeiten, der dann weiterhin in 
der Diskussion ist. Und alle vorgeschlagenen Maß-
nahmen – das möchte ich an dieser Stelle auch in-
tensiv unterstreichen – sind nur im Zusammen-
hang mit dem Ziel des Grundwasserschutzes und 
des Schutzes der Oberflächengewässer zu betrach-
ten. Das ist eine unhintergehbare Randbedingung, 
die erfüllt sein muss, und es muss natürlich auch 
die Firma Kali und Salz mit dem Neuantrag, der 
zum 1. Dezember 2015 zu stellen ist, nachweisen, 
dass diese Ziele erreicht werden können. 

Ein Teil dessen, was der Maßnahmenplan umfasst, 
ist durchaus noch eine vorübergehende weiterge-
hende Versenkung. Das steht vor dem Hintergrund, 
den ich anfangs erwähnt habe – und das ist sicher-
lich auch sehr kritisch diskutiert worden –, dass 
diese Zeit benötigt wird für andere Maßnahmen, 
wie z. B. auch die Haldenabdeckung, die dafür not-
wendig ist, dass die Haldenabwässer im Vergleich 
zu jetzt deutlich reduziert werden können. Denn 
bisher hat Kali und Salz aufgrund der speziellen 
Konfiguration, dass diese Halden sehr hoch und 
teilweise sehr steil sind, keine Haldenabdeckung 
vorgesehen. Aber im Rahmen dieses Vier-Phasen-
Plans hat Kali und Salz zugesagt, dass an einer 
Haldenabdeckung gearbeitet wird, die mindestens 
60 Prozent erreichen soll und damit die Haldenab-
wässer langfristig auf ungefähr zwei Mio. Kubikme-
ter pro Jahr begrenzt werden können. Ohne eine 
Haldenabdeckung wären es 2060 mit Ende der der-
zeit absehbaren Produktionsmöglichkeiten 4,1 
Mio. Kubikmeter. 

Das sind also wesentliche Aspekte, die dabei zu be-
rücksichtigen sind. Und mein Kollege Möller hat es 
schon angesprochen: Es werden ja intensive Ge-
spräche geführt, die sich im Moment im Wesentli-
chen darauf konzentrieren, die gemeinsamen Ziele 
nochmal übereinstimmend festzulegen, die dazu 
führen, eine entsprechende Süßwasserqualität, res-
pektive eine gute ökologische Qualität in den Flüs-
sen Werra und insbesondere dann auch Weser zu 
erreichen. Und das wird die Flussgebietsgemein-
schaft sicherlich in den nächsten Treffen nochmal 
diskutieren und dann auch gemeinsam verabschie-
den. So ist zumindest die optimistische Sicht, die 
wir darauf haben. Danke. 

Vorsitzende: Dankeschön, ich gebe direkt weiter an 
den Staatssekretär aus Nordrhein-Westfalen. Peter 
Knitsch, bitte. 

StS Peter Knitsch (Nordrhein-Westfalen): Ganz 
herzlichen Dank, auch für die Möglichkeit, hier 
Stellung zu nehmen. Guten Tag, Frau Vorsitzende, 
guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren, 
liebe Mitglieder des Bundestages, liebe Kollegin-
nen und Kollegen. Ich möchte jetzt nicht zum drit-
ten Mal die Situation beschreiben, die, glaube ich, 
hinreichend gekennzeichnet und hier auch allge-
mein bekannt ist. 

Ich will nur nochmal betonen, was Frau Dr. Tappe-
ser gerade eben auch gesagt hat. Dass wir es hier, 
wie mit so vielen anderen Umweltproblemen auch, 
mit einem zu tun haben, das über viele Jahrzehnte 
angewachsen ist und dem über viele Jahrzehnte 
möglicherweise eine gewisse Bedeutung beigemes-
sen worden ist, bei dem es aber eben nicht gelun-
gen ist, es tatsächlich anzugehen, und bei dem wir 
heute vor der Aufgabe stehen, nun jetzt tatsächlich 
Lösungen zu finden. Wir stehen nicht zuletzt des-
halb vor dieser Aufgabe, weil uns die Wasserrah-
menrichtlinie der Europäischen Union quasi dazu 
zwingt, das zu machen. Das macht, glaube ich, 
auch nochmal – das ist mir auch wichtig zu beto-
nen – die Bedeutung dieser Richtlinie deutlich, die 
jetzt nach meinem Eindruck zum ersten Mal dazu 
führt, dass man sich sehr ernsthaft mit wirklichen 
Lösungsmöglichkeiten beschäftigt. Ziel in Nord-
rhein-Westfalen und Ziel der Landesregierung in 
Nordrhein-Westfalen ist es, für die Weser – das ist 
der Bereich, der uns betrifft – den guten ökologi-
schen Zustand zu erreichen, und das innerhalb der 
Fristen der Wasserrahmenrichtlinie, d. h. allerspä-
testens bis zum Jahr 2027. 

Dass das keine triviale Aufgabe ist, ist, glaube ich, 
gerade eben deutlich gemacht worden. Es liegen 
die unterschiedlichsten Maßnahmenvorschläge auf 
dem Tisch, die nach allem, was wir darüber wis-
sen, nur in einer Kombination in der Lage sein wer-
den, dieses Ziel zu erreichen, und darüber hinaus 
wohl auch nur gemeinsam in der Lage sind, die 
rechtlichen Vorgaben, die die Wasserrahmenricht-
linie vorgibt, nämlich eigentlich ja das Erreichen 
des guten ökologischen Zustandes, jedenfalls für 
die Weser tatsächlich auch hinzubekommen. D. h. 
also sowohl, was den ökologischen Anspruch an-
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geht, wie auch, was die rechtlichen Notwendigkei-
ten angeht, ist es so, dass nach unserer Einschät-
zung nur solch ein Maßnahmenbündel im Ergebnis 
von Erfolg gekrönt sein wird. Wir sind guter Hoff-
nung, dass dieses Maßnahmenbündel letztlich 
auch im Bewirtschaftungsplan einvernehmlich 
von den Weser- und Werra-Anrainerländern be-
schlossen werden kann und wir deswegen dann 
auch die entsprechenden Ziele erreichen werden. 
Welche Maßnahmen das im Einzelnen sind, ist, 
glaube ich, auch allgemein bekannt. Das fängt an 
bei produktionsintegrierten Maßnahmen zur Ver-
minderung der Salzfracht und geht hin bis zu ei-
nem anständigen Haldenmanagement. Jedenfalls 
mittelfristig wird auch ein Ende der Verpressung 
wirken, was aus unserer Sicht ebenfalls überfällig 
ist, und selbstverständlich muss man dann auch 
über die Frage der Abführung der dann noch übrig 
bleibenden Salzfracht über Werra und Weser hin-
aus nachdenken. Insgesamt, wie gesagt, ist Ziel, 
spätestens im Jahr 2027 den ökologischen Zustand 
zu erreichen und, wie gesagt, wir gehen auch da-
von aus, dass das im Weserrat beschlossen werden 
kann. 

Ganz zum Schluss will ich die Gelegenheit nutzen, 
auch noch einmal an den Bund zu appellieren, in 
diesem Bereich tätig zu werden. Nach unserer Auf-
fassung trifft ihn hier auch eine Mitverantwortung. 
Nicht nur, weil er gegenüber der Europäischen 
Union natürlich der Ansprechpartner ist, sondern 
auch weil er sich in der Vergangenheit, etwa in den 
90er Jahren, auch finanziell an Konzepten beteiligt 
hat, die mit dazu geführt haben, dass wir diese Alt-
last heute zu bewältigen haben, insbesondere an 
dem Haldenkonzept – damals sind nach unseren 
Informationen wesentliche Finanzbeiträge auch 
des Bundes zur Errichtung dieser Halden mitgelie-
fert worden. Das war letztlich nichts anderes, als 
zu einem großen Teil ein Verschieben des Prob-
lems in die Zukunft, auf nachfolgende Generatio-
nen. Und deswegen ist unser Appell an den Bund, 
sich hier nicht zurück zu lehnen, sondern tatsäch-
lich auch mit an Lösungen zu arbeiten und ggf. 
dann auch für die notwendige Finanzierung mit 
einzustehen. Vielen Dank. 

Vorsitzende: Dankeschön. Wir kommen zum 
nächsten Bundesland, durch das dann die Weser 
fließt, und deshalb gebe ich der Staatssekretärin Al-
mut Kottwitz aus Niedersachsen das Wort. 

StSn Almut Kottwitz (Niedersachsen): Sehr geehrte 
Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten Damen 
und Herren Abgeordneten, je mehr der Fluss sich 
verschiebt, desto mehr Informationen haben Sie 
schon bekommen. 

Ich möchte noch einmal ein bisschen auf die Was-
serrahmenrichtlinie eingehen und anfangen mit 
der Bemerkung, dass es in Hessen für eine Einlei-
tung Grenzwerte aus dem Jahr 1942 gibt. Das zeigt 
auch, wie lange wir uns schon damit beschäftigen, 
dass wir wirklich versuchen, diesen Fluss sauberer 
zu bekommen. Auch in den Jahren kurz nach Gren-
zöffnung hat sich Niedersachsen schon aktiv finan-
ziell beteiligt, dass es der Werra und der Weser bes-
ser geht. 

Für uns ganz wichtig ist, dass die Vorgaben der 
Wasserrahmenrichtlinie eingehalten werden kön-
nen. Dafür haben wir 2003 gemeinsam die Flussge-
bietsgemeinschaft Weser gegründet. Das, finde ich, 
war ein ganz entscheidender Schritt und auch nur 
innerhalb dieser Flussgemeinschaft, mit allen zu-
sammen, können wir das Problem wirklich ange-
hen. Also es kann nicht das eine Land in die Rich-
tung denken, das andere in die andere. Das haben 
wir gemacht, gelernt und das wissen wir auch und 
da werden wir auch nur gemeinsam einen Weg ge-
hen. 

Für den Bewirtschaftungsplan 2016 bis 2021 lie-
gen, denke ich, alle Informationen vollständig vor. 
Viele dieser Informationen wurden in der langen 
Arbeit am Runden Tisch „Gewässerschutz 
Werra/Weser und Kaliproduktion“ erarbeitet. Das 
war sehr hilfreich, auch für die Umsetzung dessen, 
was wir jetzt machen müssen. Und ich möchte 
noch einmal darauf hinweisen, dass es auch ganz 
wichtig ist, dass wir der Kommission konkrete Um-
weltziele nennen können. Welche Ziele wollen wir 
wann und wie erreichen? Dafür haben wir uns 
nochmal zusammengesetzt und haben nochmal 
neue Zielwerte für die Werra und die Weser errech-
net. Wenn wir das konsequent umsetzen, sind wir 
der Meinung, dass, wenn dann noch eine Produk-
tionsbeschränkung kommt, eine vernünftige 
Haldenabdeckung kommt, dass wir dann in der 
Lage sein werden, die Ziele der Wasserrahmen-
richtlinie tatsächlich zu erfüllen. Das ist unser ge-
meinsames Ziel und unser Weg. Da wollen wir hin. 
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Wir würden uns sehr freuen, wenn der Bund uns 
bei Maßnahmen in der Forschung und bei Entwick-
lungsvorhaben, besonders auch beim Haldenma-
nagement, unterstützen könnte. Denn da fehlen 
noch einige Informationen, die für unser Projekt er-
arbeitet werden müssen. Das wäre unser Wunsch, 
den wir noch hier vorbringen wollen. 

Vorsitzende: Herzlichen Dank. Jetzt kommen wir 
den Fluss entlang zunehmend zur Mündung und 
damit auch zu weiteren Problemen und deshalb 
gebe ich der Staatsrätin Gabriele Friderich das 
Wort. 

StRn Gabriele Friderich (Bremen): Herzlichen 
Dank, sehr verehrte Frau Vorsitzende. Meine sehr 
verehrten Damen und Herren Abgeordnete, liebe 
Kolleginnen und Kollegen. Es ist ja von meinen 
Vorrednerinnen und Vorrednern im Grunde schon 
sehr ausführlich ausgeführt worden. Deswegen 
möchte ich auf die einzelnen Aspekte von Bremens 
Seite her nicht noch einmal eingehen. 

Ich möchte an dieser Stelle nur auf die besondere 
Situation Bremens hinweisen. Bremen ist ja kein 
direktes Anrainerland, sondern befindet sich in der 
Situation eines sogenannten Unterliegers. Gleich-
wohl sind natürlich die Verbesserungen der Ge-
wässerqualität der Weser seit langem schon ein 
wichtiges Ziel auch in Bremen. Bremen hat die Si-
tuation, dass bis weit in die 70er Jahre hinein das 
Trinkwasser aus der Weser gewonnen wurde. Das 
musste dann aufgegeben werden und es ist be-
stimmt auch kurz- und mittelfristig kein Ziel, aber 
es ist ein langfristiges Ziel, eine solche Option in 
Bremen wieder zu erreichen. Deswegen möchte 
ich, obwohl es heute um das Thema Salzeintrag 
geht, trotzdem nochmal betonen: Wir sind sehr 
froh darum, dass es gelungen ist, einvernehmlich 
eine abgestimmte Fassung der Entwürfe des Be-
wirtschaftungsplans und Maßnahmenplans 2015 
bis 2021 zu verabschieden und auch zur Auslegung 
und Anhörung der Öffentlichkeit vorzulegen. 

Das Thema Salz bedarf nochmal einer gemeinsa-
men Anstrengung. Das ist aus unserer Sicht ein ent-
scheidender Punkt, der ja auch von meinen Vorred-
nerinnen und Vorrednern entsprechend ausgeführt 
worden ist. Auch aus Bremens Sicht ist es die ein-
zig vernünftige, sinnvolle Option, hier gemeinsam 
einen Bewirtschaftungs- und Maßnahmenplan zu 
erarbeiten und sich darauf zu verständigen. Denn 

sich widersprechende Ziele oder Maßnahmen wä-
ren nicht nur unsinnig, sondern bestimmt auch der 
Kommission nicht überzeugend zu verkaufen. In 
der aktuellen Situation ist es deswegen aus meiner 
Sicht geboten, morgen im Weserrat und dann aber 
auch bei den Treffen der Ministerinnen und Minis-
ter diese gemeinsame Lösung forciert anzugehen. 
Ziel muss es sein – auch das ist schon mehrfach 
hier genannt worden – die Erreichung eines guten 
ökologischen Zustands bis 2027 zu erwirken. Ich 
bin optimistisch, dass wir das gemeinsam errei-
chen. Wir haben ja auch eben gerade schon von al-
len gehört, dass hier eine solche Zielsetzung gese-
hen wird. 

Vorsitzende: Herzlichen Dank, auch an die Staats-
rätin aus Bremen. 

Wir steigen jetzt in die Fragen ein. Vielleicht noch 
einmal zur Information. Zwei Minuten für jeden 
Abgeordneten und entweder eine Frage an zwei 
Staatssekretäre oder zwei Fragen an eine Person. 
Und nicht mehr als zwei Minuten. Unter diesen Re-
geln, die wir uns gemeinsam gegeben haben. 

Ich denke, da war auch eine Sache noch ans Minis-
terium, aber das machen wir dann vielleicht gleich 
im Rahmen von weiteren Fragen, die noch kom-
men. Ich begrüße auf jeden Fall Herrn Wenden-
burg, der uns als Abteilungsleiter fachkundig zur 
Verfügung steht. 

Wir beginnen mit Herrn Möring. Bitte, Herr Mö-
ring. 

Abg. Karsten Möring (CDU/CSU): Vielen Dank, 
Frau Vorsitzende. Vielen Dank, meine Damen und 
Herren, für die Statements. Ich möchte ganz kurz 
einen Aspekt aufgreifen. Eine der Maßnahmen, die 
zwar enden sollen, aber für die Übergangszeit nach 
wie vor von Bedeutung sind, ist das Versenken 
bzw. das Verpressen von Salzwasser. Da haben wir 
aktuell in der Diskussion die Problematik, dass an-
gemerkt wird, es gebe für einige Gemeinden eine 
Gefährdung der Trinkwasserversorgung. Meine 
Frage richtet sich an die Staatssekretärin aus Hes-
sen, Frau Dr. Tappeser: Welche Möglichkeiten se-
hen Sie denn, bei der Versenkung von Salzwasser 
in größere Tiefen zu gehen? Wenn ich das richtig 
weiß, haben wir bei der aktuellen Situation Versen-
kungen, die nur wenige hundert Meter tief sind. 
Wir haben vorhin davon gesprochen, dass es eine 
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Mrd. Kubikmeter bisher insgesamt waren. Die müs-
sen ja irgendwo bleiben. Wenn Sie in größere Tie-
fen gehen und mehr Möglichkeiten haben, wäre 
das eine ökonomische und ökologische Alternative 
zu großen investiven Maßnahmen, wie beispiels-
weise eben einer Fernleitung zur Nordsee. 

Vorsitzende: Die Beantwortung ist nach der gesam-
ten Runde. Deshalb gebe ich jetzt als nächstes 
Herrn Dr. Miersch das Wort. 

Abg. Dr. Matthias Miersch (SPD): Vielen Dank. 
Frau Dr. Tappeser, ich habe zwei Fragen an Sie. 

Das erste betrifft die aktuelle Berichterstattung, die 
wir in den letzten 14 Tagen zur Kenntnis nehmen 
konnten. Die Frage der akuten Gefährdung von 
Heilquellen, Trinkwassergebieten etc. Ich wundere 
mich ein bisschen, dass dazu keine Ausführungen 
gemacht worden sind und würde Sie doch bitten, 
ob Sie meine Einschätzung teilen, dass man vor ir-
gendeiner Beschlussfassung im Weserrat etc. drin-
gend aufarbeiten müsste, was das Hessische Lan-
desamt zu dieser Gefährdung gesagt hat. Denn die 
Zulässigkeit des von Ihnen vorgelegten Vier-Pha-
sen-Plans sehe ich zumindest sehr kritisch vor die-
sem Hintergrund. 

Meine zweite Frage geht in eine andere Richtung, 
nämlich die Frage der Zukunftstechnologien. Da 
würde ich gerne das aufgreifen, was Frau Kottwitz 
hier gesagt hat: dass es durchaus um Forschung 
geht, dass es auch möglicherweise um Kooperation 
mit Bundesmitteln geht. Wir haben seit langer Zeit 
die Debatte über die Frage von Verdampfung. Ich 
glaube nach wie vor, dass das eine Möglichkeit ist, 
sowohl die Bedeutung von Kali und Salz, den Er-
halt von Arbeitsplätzen, zu sichern, zweitens aber 
auch ökologisch wirklich das Beste daraus zu ma-
chen. Die volkswirtschaftlichen Kosten durch all 
die im Moment diskutierten Alternativen sind im-
mens, durch die Umweltbelastung. Ökonomisch 
für Kali und Salz scheinbar schwierig augenblick-
lich. Deswegen würde mich Ihre Haltung dazu in-
teressieren, ob wir nicht, bevor wir einen Vier-Pha-
sen-Plan zementieren, überlegen müssten, ob wir 
gemeinsam – Bund und Länder – dort eine langfris-
tige Lösung, wie beispielsweise die Verdampfung, 
ansteuern sollten, die letztlich zu einer wirklichen, 
ja ökologischen Lösung führt, was ich bei der Ober-
weserpipeline bei Ihrem Vier-Phasen-Plan nicht 
sehe. 

Vorsitzende: Danke, Herr Dr. Miersch. Herr Len-
kert. 

Abg. Ralph Lenkert (DIE LINKE.): Vielen Dank, 
Frau Vorsitzende. Ich möchte einleitend sagen: Der 
Vier-Phasen-Plan ist, wenn man ehrlich ist, schon 
tot, bevor er überhaupt verabschiedet worden ist. 
Denn es ist eine weitere Verpressung von Salzab-
wässern in das Grundwasser vorgesehen – und ich 
sage bewusst: in das Grundwasser. Wir haben Pro-
bemessungen von Tiefenort vorliegen, wo oberhalb 
und unterhalb des Plattendolomites im jeweiligen 
Grundwasser nachweisbare verpresste Abwässer 
gefunden wurden. Das ist ein Verstoß gegen die 
Wasserrahmenrichtlinie, die sich nämlich nicht 
nur auf Oberflächengewässer, sondern auch auf das 
Grundwasser bezieht. D. h. wir haben jetzt schon 
den Nachweis. 

Die DDR hat 1968 die Verpressung eingestellt, weil 
sie festgestellt hat, dass die Salzwässer, die im Plat-
tendolomit gelagert sind, durch die Einpressung in 
das Grundwasser verdrängt werden. Das findet 
auch heute statt. Man hört von diffusen Einträgen 
in die Werra. Das ist nichts weiter, als dieses ver-
drängte Wasser bzw. teilweise auch schon die ver-
pressten Abwässer. D. h. an dieser Stelle ist jede 
weitere Einpressgenehmigung ein klarer Verstoß 
gegen die Wasserrahmenrichtlinie. Die Trinkwas-
sergefährdung ist akut. In vielen Brunnen hat die 
Hessische Landesanstalt für Umwelt und Geologie 
festgestellt, dass die Schichtenwässer aus dem Plat-
tendolomit inzwischen angekommen sind, mit ih-
rem erhöhten Salzgehalt, und Kali und Salz redet 
sich raus: „Es sind aber nicht unsere verpressten 
Gewässer“. Ich erinnere an die Physik: Wo ein Kör-
per ist, kann kein anderer sein; und wenn ich 1000 
Liter Salzwasser aus der Produktion einpresse, 
dann verdränge ich ein Kubikmeter Plattendolo-
mitwasser und dies ist im Grundwasser angekom-
men. 

Deswegen jetzt meine Frage an die hessische Ver-
treterin: Wann ziehen Sie die Einpressgenehmi-
gung zurück, insbesondere auch unter dem Aspekt, 
dass die in der Erlaubnis von 2011 geforderte 3-D-
Modellierung, die als zwingendes Kriterium für die 
weitere Einpressung vorgesehen war, durch Kali 
und Salz eben nicht erfolgt ist. 

Und die weitere Frage ist: Wer haftet nach 2060, 
wenn Kali und Salz die Förderung eingestellt hat, 
für die Kosten? 
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Und noch eine Frage, auch an Hessen – das gehört 
noch mit dazu. Sie wollen nur 60 Prozent der Hal-
den abdecken. Das bedeutet, wenn Sie 60 Prozent 
abdecken, wird auch nach 2060 Grundwasser 
durch Salzabwässer verunreinigt werden. Das ist 
ein Verstoß gegen die Wasserrahmenrichtlinie. 

Vorsitzende: Herr Lenkert, wir haben mehrere Run-
den, also Fragen kann man auch in der nächsten 
Runde noch stellen. Und da sitzen ja nicht so viele 
bei der Fraktion DIE LINKE., also kann Herr Len-
kert nochmal eine Frage stellen. Jetzt der Kollege 
Meiwald. 

Abg. Peter Meiwald (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Vielen Dank. Zunächst möchte ich nochmal deut-
lich machen, dass wir es begrüßen, dass überhaupt 
der Stillstand der letzten Jahrzehnte aufgebrochen 
worden ist, um sich hier doch gemeinsam mit allen 
beteiligten Ländern einer Lösung zu nähern. Auch 
wenn alle wissen, dass das sehr schwierig ist und 
dass es vor allem sehr schwierig ist, da auch sehr 
schnell die Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie 
zu erfüllen. 

Zunächst einmal meine Frage in Richtung Hessen, 
an Frau Dr. Tappeser: Es ist ja immer noch ein biss-
chen ein Unterschied zwischen Süßwasserqualität 
und einem guten ökologischen Zustand. Die einen 
rechnen mit 200 Milligramm Chlorit – das ist Vor-
gabe der LAWA –, Sie sprechen zunächst mal bei 
den Zielwerten von 800 Milligramm. Da ist einfach 
für mich die Frage: Welche Zielwerte müssten aus 
Ihrer Sicht für Weser und Werra gelten, um dem 
Verbesserungsgebot der Wasserrahmenrichtlinie 
gerecht zu werden? Und dann eben auch entspre-
chend: In welchen Zeiträumen versuchen Sie das 
oder hoffen Sie das zu erreichen? 

An Frau Kottwitz noch die Frage: Sie sprachen da-
von, dass Sie sich auf neue Zielwerte für Weser 
und Werra geeinigt haben. Da würde mich interes-
sieren, welche da jetzt im Raum stehen und ob Sie 
auch in dem Rahmen über Evaluierungssteps ge-
sprochen haben, also eine dynamische Anpassung 
in die Zielwerte reinzubringen, die dann auch ent-
sprechend den jeweils aktuellen Stand der Technik 
berücksichtigt. Es ist eben schon von Herrn Dr. 
Miersch über Verdampfungsverfahren gesprochen 
worden. Es gibt das Verfahren der Umkehrosmose, 
aber wir haben ja die Hoffnung – deswegen auch 
der Anspruch an die Forschung –, dass sich da 

auch etwas weiter entwickelt, dass wir vielleicht 
auch noch zu verbesserten Verfahren kommen und 
dass wir in diesem Rahmen – auch über Abde-
ckung, aber eben auch über andere Verfahren – 
dann die Zielwerte noch einmal verbessern kön-
nen. 

Vorsitzende: Ich habe mir jetzt Fragen der Abge-
ordneten notiert, die im Wesentlichen an Frau Dr. 
Tappeser gingen, aber auch eine Frage von Herrn 
Meiwald an Frau Kottwitz. Und dann würde ich 
beide auch bitten zu antworten. Bei den Antworten 
sind Sie in der Zeit nicht beschränkt. Es ist schon 
wichtig, dass Sie die Fragen dann auch beantwor-
ten. Bitte, erst einmal nach Hessen. 

StSn Dr. Beatrix Tappeser (Hessen): Vielen Dank. 
Das war ja eine Reihe von Fragen. Ich hoffe, ich 
habe sie mir alle angemessen aufgeschrieben – an-
sonsten bitte ich, mich nochmal darauf hinzuwei-
sen. 

Die erste Frage ging dahin, ob nicht die Grundwas-
serproblematik im Zusammenhang mit der Versen-
kung durch eine größere Verpressung in die Tiefe 
abgemildert oder vermieden werden kann. Da muss 
ich leider sagen: Da müsste ich die Experten fragen, 
das vermag ich nicht zu beantworten. Das, was bis-
her diskutiert worden ist, sieht keine Option darin, 
dass, dadurch das man das Problem einfach einige 
hundert Meter weiter in die Tiefe verlagert, Grund-
wasser entsprechend nicht betroffen sein könnte, 
da es ja auch verschiedene Grundwasserleiter im 
Plattendolomit und im Buntsandstein in der Re-
gion gibt. Das vielleicht als erste Antwort, aber ich 
kann gerne dafür sorgen, dass das technisch noch 
nachgeliefert wird, was dann dazu zu sagen wäre. 

Dann war die nächste Frage: akute Gefährdung und 
das Gutachten des Hessischen Landesamts für Um-
welt und Geologie. Da muss ich ein bisschen weiter 
ausholen und das geht dann auch auf andere Fra-
gen mit ein, die gestellt worden sind. Wie richtig 
angemerkt worden ist, ist die Genehmigung 2011 
mit einer Reihe von Nebenbestimmungen versehen 
gewesen, die Kali und Salz erfüllen musste. Kali 
und Salz hat diese Nebenbestimmungen im We-
sentlichen erfüllt, bis auf die Anforderungen, ein 
entsprechend kalibriertes 3-D-, also dreidimensio-
nales Modell der Grundwasser- und Wasserströme 
vorzulegen. Kali und Salz hat zwar in dem Zusam-
menhang durchaus etwas vorgelegt, aber sowohl 
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die Thüringische Landesanstalt für Umwelt und 
Geologie als auch das Hessische Landesamt für 
Umwelt und Geologie fanden das nicht ausrei-
chend. Insofern stellte sich Ende 2013 die Frage: 
Wie gehen wir mit dem nicht ausreichend kalib-
rierten 3-D-Modell um? Es wurde eine neue Risi-
koprüfung beschlossen, die nochmal anhand der 
aktuell generierten Messwerte feststellt – weil ja 
parallel ein regelmäßiges Monitoring erfolgt –, ob 
die Annahmen, die 2011 getroffen worden sind, 
weiterhin zutreffen, dass es keine Gefährdung für 
das Grundwasser und auch das Trinkwasser gibt. 
Im Rahmen dieser Risikoprüfung ist auch das hier 
zitierte Gutachten entstanden, das an bestimmten 
Stellen leicht ansteigende Salzwerte festgestellt 
hat, die aber noch deutlich in einem Bereich wa-
ren, der nicht an die Grenzwerte z. B. für Trinkwas-
serqualität heranreicht. Und es sind noch zwei wei-
tere Gutachten da mit eingeflossen: das thüringi-
sche und auch das des Behördengutachters. Denn 
verfahrensführend, verfahrensleitend ist ja nicht 
das Ministerium, sondern das Regierungspräsi-
dium Kassel. Und das Regierungspräsidium muss 
unter Würdigung all dieser Gutachten entscheiden, 
ob eine Besorgnis für eine akute Gefährdung vor-
liegt. Alle drei Gutachten sind zu der Bewertung 
gekommen – und das möchte ich hier unterstrei-
chen –, auch das Hessische Landesamt für Umwelt 
und Geologie, dass es keine akute Besorgnis für 
Trink- und Grundwasser gibt. Da waren sie sich 
alle einig und im Zusammenhang mit der Gesamt-
würdigung – das betrifft aber dann jetzt erst einmal 
die derzeitige Genehmigung, die bis zum 30. No-
vember 2015 in Kraft ist – ist zu entscheiden, ob 
diese Genehmigung weiter aufrecht erhalten und 
bestätigt wird oder widerrufen werden könnte. 
Denn es gibt noch ein ausstehendes Gutachten, 
weil für einen Brunnen (Eitra) größere Salzkon-
zentrationen festgestellt worden sind. Insofern 
wurde befunden, dass es da weitere Messungen ge-
ben muss, um das zu überprüfen. Diese Messungen 
sind Anfang Dezember durchgeführt worden, wer-
den derzeit ausgewertet und sollen Ende dieser 
Woche, spätestens Anfang nächster Woche vorge-
legt werden; und in Abhängigkeit davon, was da 
genau das Ergebnis sein wird, wird das Regierungs-
präsidium Kassel dann entsprechend entscheiden. 
Aber wie gesagt, dass betrifft die derzeitige Geneh-
migung, nicht die anstehende Genehmigung, die 
zum 1. Dezember 2015 fällig ist. Das ist der erste 
Punkt. 

Und vielleicht sage ich auch noch zwei Sätze dazu, 
was ich vorhin in meinem Statement auch schon 
gesagt habe: 

Für eine neue Genehmigung, unter anderem auch 
für die vorübergehend vorgesehene weitere Ver-
pressung von maximal sechs Mio. Kubikmetern, 
die über die sechs Jahre gestreckt noch einmal vor-
gesehen sind, muss Kali und Salz einen entspre-
chenden Antrag vorlegen. Dieser Antrag ist für 
Ende April vorgesehen und bei diesem ist eben 
auch vorgesehen, dass dann ein entsprechend ka-
libriertes 3-D-Modell mit vorgelegt wird. Das ist der 
eine Punkt. 

Und der andere Punkt, den ich auch schon zu ver-
deutlichen versucht habe, als eine ganz klare Rand-
bedingung: Kali und Salz muss mit dem Antrag 
und den Genehmigungsunterlagen darlegen, dass 
es keine Gefährdung von Grund- und Trinkwasser 
geben kann. Das lässt sich aber derzeit natürlich, 
da die Genehmigungsunterlagen noch nicht einge-
reicht sind, noch nicht feststellen. Das wird damit 
dann zu überprüfen sein, ob das so möglich ist. 

Sie haben mich unter anderem auf Zukunftstech-
nologien angesprochen, wozu es ja auch ein UBA-
Gutachten gibt (zu den Verdampfungs-, also das K-
UTEC-Verfahren und andere). Was Sie auch rich-
tigerweise angesprochen haben, ist – und das hat ja 
auch das UBA-Gutachten festgestellt –, dass dies 
noch keine Technologie ist, die bereits in die Praxis 
überführt werden kann, dass es mindestens vier bis 
fünf Jahre dauert, bis das nochmal dahingehend 
weiterentwickelt ist, ob das überhaupt auf die Be-
dingungen bei Kali und Salz anwendbar ist. Das ist 
der erste Punkt. Und zweitens müsste ja dann auch 
eine neue Fabrik gebaut werden, die das ermögli-
chen würde. D. h. sie kommen aus dieser Zeit-
schere auch nicht heraus, dass es Ende 2015 mög-
licherweise eine neue Genehmigung geben muss, 
da Entscheidungen notwendig sind, auch nach 
Wasserrahmenrichtlinie. Aber welche Technologie 
auch immer, erst fünf oder sechs oder wie viele 
Jahre auch immer später und ja auch mit einem un-
gewissen Ausgang... – Das bringen solche For-
schungsaspekte ja auch durchaus mit sich: ob das 
überhaupt anwendbar ist und der Zielsetzung ent-
spricht, die damit gewünscht wird. 

Und eine weitere Anmerkung gestatten Sie mir in 
dem Zusammenhang noch: Es ist auch gerade, ins-
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besondere wenn es um die Eindampfung/Ver-
dampfung geht, überhaupt nicht geklärt, ob Sie da 
nicht die Problematik von einem Umweltmedium 
auf ein anderes Umweltmedium verlagern. Das 
wird eine sehr energieintensive Technologie sein, 
wenn sie dann zum Zuge kommen könnte, und da-
mit wären dann andere Probleme verknüpft, als die 
jetzt angesprochenen. Also es ist ein ganzer Strauß 
von Fragen, die in dem Zusammenhang noch be-
antwortet werden müssten. Aber auch wenn dieser 
Strauß in fünf oder sechs Jahren beantwortet wer-
den kann, dann haben Sie es erstens noch nicht im-
plementiert und zweitens sind Sie auch nicht aus 
der Problematik heraus, dass Sie im Zeitraum von 
Ende 2015 bis ca. 2020/21, also in dieser nächsten 
Periode der Bewirtschaftung, die Anforderung 
nach Wasserrahmenrichtlinie erfüllen müssen. 
Also bis dahin kann das alles noch nicht greifen – 
das bitte ich in dem Zusammenhang mit zu beden-
ken. 

Es war auch danach gefragt: warum nur 60 Prozent 
Haldenabdeckung? Wir würden uns auch vorstel-
len können und wünschen, dass es deutlich mehr 
wird, und da wird auch dran gearbeitet. Das ist ja 
ein Teil der Maßnahmen, die auch bei der Flussge-
bietsgemeinschaft diskutiert werden. Bisher – so ist 
mir berichtet worden – hat Kali und Salz eine 
Haldenabdeckung für quasi nicht umsetzbar ange-
sehen. Wir sehen es als einen großen Erfolg an, dass 
wir das Unternehmen haben dazu bringen können, 
sich jetzt diesen Fragestellungen mit zu widmen 
und auch einen entsprechenden Plan zu entwi-
ckeln, dass es 60 Prozent Mindesthaldenabde-
ckung gibt. Die 60 Prozent kommen so zustande, 
dass aufgrund der Höhe der Salzberge, die ja da 
schon aufgetürmt sind, und aufgrund der Steilheit 
dieser Salzberge wahrscheinlich nicht mehr als 60 
Prozent möglich ist, weil Sie eine entsprechende 
Abdeckung brauchen, die dann auch bei bestimm-
ten Steilheitsgraden halten muss. Und vor diesem 
Hintergrund ist die Aussage, dass es wahrschein-
lich um die 60 Prozent sein können, die man schaf-
fen wird, und bei dem Rest ist es aus technischen 
Gründen nicht möglich. 

Und eine weitere Frage ging ja auch noch dahin, ob 
das Verbesserungsgebot eingehalten wird, für das 
ja auch gemeinsam entsprechende Maßnahmen 
und Ziele definiert werden sollen. Und dazu kann 
ich nur sagen: Ja, das Verbesserungsverbot würde 

entsprechend der Wasserrahmenrichtlinie einge-
halten. 

Ich hoffe, dass ich mehr oder weniger alles beant-
wortet habe. Ansonsten fragen Sie bitte auch gerne 
noch nach. 

Vorsitzende: Ich gebe jetzt erstmal Frau Kottwitz 
das Wort und dann klären wir ab, welche Fragen 
nicht beantwortet sind, und das machen wir da-
nach dann nochmal. Bitte, Frau Kottwitz. 

StSn Almut Kottwitz (Niedersachsen): Vielen 
Dank. Wir werden in der Weser bei Boffzen neu 
messen, wo wir uns alle zusammen einen Zielwert 
gesetzt haben, über die einzelnen Perioden hinaus. 
– Das wird sich ja erstmal langsam entwickeln, 
dass es weniger wird, wir haben das aber so gesetzt, 
dass wir tatsächlich dazu kommen, 2027 über ei-
nen guten ökologischen Zustand zu verfügen. 

Ich möchte aber auch noch einmal einen Satz zur 
Haldenabdeckung und auch zur Verdampfung sa-
gen. Ich glaube, das sind zwei wichtige Aspekte, 
die wir nicht aus den Augen verlieren dürfen. Wir 
müssen aber forschungsmäßig da noch viel rein in-
vestieren. Ich gebe der Kollegin völlig recht, im 
Moment können wir noch nicht sagen: „So ist es.“ 
Aber man muss da – und das finde ich ganz wichtig 
– durch Forschung vorankommen, denn die Hal-
den werden wir ja noch über eine ganz, ganz lange 
Zeit haben. Und da müssen tatsächlich über 2027 
hinaus noch Alternativen haben, was wir dann ma-
chen. 

Vorsitzende: Herr Dr. Miersch hatte seine Frage 
noch nicht beantwortet gesehen, weil aber auch 
Frau Dr. Tappeser sowieso noch einmal reagieren 
wollte, machen wir erst Herrn Dr. Miersch und 
dann Frau Dr. Tappeser nochmal in dieser Runde. 

Abg. Dr. Matthias Miersch (SPD): Nur ganz kurz. 
Auch die Oberweserpipeline oder eine Nordseepi-
peline würde uns viele, viele Jahrzehnte erhalten 
bleiben. Jetzt ist nur die Frage, wann wir für welche 
Alternative das „Go!“ geben und damit ggf. die For-
schung desavouieren. Das ist mein Punkt an der 
Stelle. 

Nur die eine Frage, Frau Dr. Tappeser, die ich 
Ihnen gestellt habe, würde ich gerne nochmal wie-
derholen, denn ich habe es nicht gehört. Sie sagen, 
aufgrund der aktuellen Gutachten gebe es keine 
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akute Gefährdung. Das wäre allerdings noch schö-
ner. Wenn es die gäbe, dann säßen wir wahrschein-
lich hier auch in der Form so jetzt nicht. Aber wenn 
es eine Gefährdung gibt, dann ist die Frage, ob 
nicht Ihr Vier-Phasen-Plan, der ja durchaus die 
Verpressung noch über viele Jahre vorsieht, auf-
grund dieser Gutachten schon in der ersten Phase 
obsolet ist. 

Vorsitzende: Bitte, Frau Dr. Tappeser. 

StSn Dr. Beatrix Tappeser (Hessen): Vielleicht 
habe ich mich da nicht ganz glücklich ausgedrückt. 
Erstens: Klar sehen die keine akute Gefährdung, 
aber die drei Gutachten, die ich zitiert habe, sehen 
gemeinsam in der Bewertung, dass es keine Gefähr-
dung gibt. Also da kommt das Gutachten des Be-
hördengutachters des Büros für Umwelt und Geo-
logie und auch die Thüringische Landesanstalt für 
Umwelt und Geologie zu etwas anderen Ergebnis-
sen und in der Gesamtschau wird der RP entschei-
den. Und in der Gesamtschau sieht der RP im Mo-
ment – mal abgesehen von den noch ausstehenden 
Ergebnissen, wovon ich ja vorhin geredet habe – für 
die derzeitige Genehmigung kein Problem. 

Und der zweite Punkt ist – wo Sie recht haben –: 
Der Einstieg in den sogenannten Vier-Phasen-Plan, 
dessen ursprüngliche Version ja derzeit optimiert, 
auch in den Zielstellungen verbessert wird, hat als 
eine Grundvoraussetzung, dass Kali und Salz mit 
den Genehmigungsunterlagen, die sie einreichen, 
nachweisen können, dass es keine Gefährdung gibt. 
Da ist also die Verantwortung beim Unternehmen, 
dass sie das nachweisen müssen. Wäre Kali und 
Salz nicht in der Lage, dieses nachzuweisen, wäre 
– das haben Sie dann richtig gesehen – natürlich 
auch kein Einstieg in den Vier-Phasen-Plan mög-
lich. Aber das steht ja noch an und das wird es zu 
prüfen geben. 

Und ich möchte da nochmal kurz auf die Größen-
ordnungen verweisen. Die Größenordnungen sind, 
dass bis ungefähr zum Tag heute mehr als eine 
Mrd. Kubikmeter in den Untergrund verpresst wor-
den sind und dass es noch einmal um sechs Mio. 
Kubikmeter gehen würde – das wären 0,2 Prozent 
der bereits verpressten Menge. Also einfach, um 
die Größenordnungen da nochmal zu verdeutli-
chen, um die es da geht. 

Und der dritte Punkt, den ich aber auch schon an-
geführt habe, ist, dass es eben diese Übergangs-
phase braucht, um auch die anderen Maßnahmen, 
die ja hier angesprochen sind und als wichtig und 
wesentlich erachtet werden, entsprechend zu er-
proben und umsetzen zu können. Und das soll hier 
dann auch wirklich das letzte Mal sein, dass diese 
Option überhaupt eröffnet werden würde, wenn es 
den entsprechenden Nachweis gibt. Aber, wie ge-
sagt, das ist immer zu unterstreichen: Es geht nur, 
wenn es den entsprechenden Nachweis von Seiten 
Kali und Salz gibt, dass sie das gewährleisten kön-
nen, auf Basis u. a. des 3-D-Modells. 

Vorsitzende: Ich würde ganz gerne nochmal das 
Ministerium hören, Herrn Dr. Wendenburg. Denn 
da sind mehrere Fragen angesprochen worden, die 
das Ministerium tangiert haben: Einmal die Zu-
ständigkeiten oder die Verantwortung, die von 
Nordrhein-Westfalen angesprochen wurde. Zwei-
tens das UBA-Gutachten und inwieweit es praxis-
fern ist. Da hätte ich ganz gerne noch ein paar Aus-
führungen von Ihnen. 

Dr. Helge Wendenburg (BMUB): Vielen Dank. Die 
Zuständigkeit, glaube ich, können wir relativ ein-
fach beantworten. Diese liegt eindeutig bei den 
Ländern. Der Bund selber hat im Rahmen der Um-
setzung des Wasserhaushaltsgesetzes keine eige-
nen Zuständigkeiten und kann auch nur in der Be-
ratung der Länder auf die Maßnahmen, die die Län-
der ergreifen, reagieren. Anders sieht es aus, wenn 
man sich das Vertragsverletzungsverfahren an-
schaut. Die Beziehung zwischen der Kommission 
und der Bundesrepublik Deutschland bestehen auf 
der Ebene des Bundes und nicht auf der Ebene der 
Länder. Deshalb sind wir sehr daran interessiert – 
und beraten die Länder auch in der Weise –, wie 
man die Aufgaben, die von den Ländern in der 
Flussgebietsgemeinschaft Weser wahrgenommen 
werden, so gemeinsam gestaltet, dass ein Vertrags-
verletzungsverfahren und daraus möglicherweise 
drohende Konsequenzen abgewendet werden kön-
nen. 

Der zweite Punkt ist die Frage der Forschung. Der 
Bund ist natürlich immer interessiert, soweit er 
Mittel dafür hat, diese Forschung zu unterstützen. 
Ich erlaube mir allerdings, darauf hinzuweisen, 
dass viele dieser Aufgaben natürlich auch Aufga-
ben sind, die den Betreiber einer solchen Anlage 
treffen, und aus meiner früheren Vergangenheit in 
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Niedersachsen weiß ich, dass das Land Nieder-
sachsen mit K+S an einer Reihe von Kalihalden 
verschiedene Maßnahmen der Haldenabdeckung 
erprobt. Die kann man sicherlich noch intensivie-
ren und fortsetzen. Eine Halde haben wir abgetra-
gen und in die Asse verfüllt und den zweiten Teil 
– der ist hier ja auch nicht ganz unbekannt, der 
Salzstock dort –… und die Stabilität zu gewährleis-
ten. Das Problem der Haldenabdeckung liegt meis-
tens darin begründet, dass es sich um alte Halden 
handelt, d. h. ich habe keine Untergrundabdeckung 
und kann sie auch nachträglich nicht unterziehen. 
Und ich habe sie in einer Art und Weise aufge-
schüttet, die zu einer Steilheit des Schüttkegels 
führt, dass die davor gepackte Abdeckung schwie-
rig zu gestalten ist. Das ist das eigentliche Problem. 
Wie man das dann machen kann, wie ich eine Ver-
bindung zwischen Salz und Mutterboden für eine 
spätere Begrünung und Aufnahme hinbekomme, 
ist, glaube ich, weniger schwierig. Da haben wir 
auch viele Forschungen im Rahmen der Abfallwirt-
schaft schon gemacht und mit BMBF-Mitteln geför-
dert, wo es um die Abdeckung von Siedlungsabfall-
deponien, Sonderabfalldeponien u. ä. geht. Weil es 
natürlich immer darum geht, eine Halde – eine Ab-
fallhalde oder auch eine Bergbauhalde – so abzu-
dichten, das kein Wasserzutritt mehr möglich ist, 
um das Auswaschen der gefährlichen Stoffe – egal 
ob es Salz oder Schwermetalle sind – zu verhin-
dern. 

Das UBA-Gutachten ist – das möchte ich festhalten 
– erstens kein Gutachten. Das Umweltbundesamt 
hat kein eigenes Gutachten abgeliefert und hat 
auch nicht im Sinne eines Gutachters gearbeitet. 
Das hat auch niemand behauptet. Das Umweltbun-
desamt ist vom BMUB gebeten worden, die vorlie-
genden Gutachten, die am Runden Tisch diskutiert 
worden sind, auf die Plausibilität der Aussagen zu 
prüfen. Das ist das, was man, glaube ich, festhalten 
muss. Die Plausibilität der verschiedenen Aussa-
gen hat das Umweltbundesamt bewertet und es hat 
insoweit festgestellt, dass man auf dieser Basis jetzt 
nicht sagen kann: Es besteht eine technische Mög-
lichkeit die man von heute auf morgen einsetzen 
kann, um mit den Betriebsabwässern und den Pro-
duktionsabwässern sowie den Haldenabwässern 
an dem Standort anders umgehen zu können. Ob 
man das technisch gewährleisten kann und in wel-
cher Zeit, bedarf weiterer Erforschung. Das ist die 
Quintessenz der Aussage des Gutachtens. Es be-

steht also jetzt aus der Sicht des zuständiges Lan-
des, das den Umgang mit den Produktionsabwäs-
sern gestalten muss, nicht die Möglichkeit, eine 
Auflage zu machen: Es muss nur eine Anlage ge-
baut werden und dann ist alles gelöst. Sondern: Ob 
solch eine Anlage überhaupt möglich ist, bedarf 
noch weiterer Forschung. Das ist die Aussage des 
Bundesumweltamtes. Danke. 

Vorsitzende: Können Sie noch etwas zur finanziel-
len Beteiligung des Bundes an diesem Haldenkon-
zept sagen? Das war ja auch eine Aussage gewesen. 

Dr. Helge Wendenburg (BMUB): Also grundsätz-
lich haben wir Mittel beim BMBF, um Forschung 
zu gewährleisten. Wenn es also darum geht, dass 
hier tatsächlich – ich sage einmal, im Sinne der 
Grundlagenforschung – Neues erprobt werden 
muss, können wir sicherlich mit den Kollegen des 
Forschungsministeriums prüfen, ob es in deren Be-
reich Mittel gibt. Wenn wir keinen Forschungsbe-
darf haben, sondern es um die Implementation von 
Anlagen geht, gibt es natürlich das Umweltinnova-
tionsprogramm des BMUB, das derartige Maßnah-
men – wenn man sie denn entsprechend begrün-
den kann – unter den Möglichkeiten der Energie-
einsparung und der ökologischen Verbesserung 
aufgreifen kann. Aber wie gesagt, dazu müsste man 
überhaupt einen Antrag vorhaben, ein Projekt vor-
haben, das man beurteilen kann. Und letztlich ha-
ben wir natürlich immer auch die Möglichkeit, im 
gewissen zeitlichen Abstand mit kleineren Maß-
nahmen, auch im Rahmen des Umweltforschungs-
plans des BMUB, hier nochmal Hilfestellung zu ge-
ben, wenn das denn erforderlich ist und wenn je-
mand in dieser Art und Weise an uns herantritt. Ich 
will in diesem Zusammenhang nur festhalten: Es 
ist bisher von niemandem gegenüber dem BMUB 
geäußert worden, ob wir eine bestimmte Fragestel-
lung mit Forschungsmitteln unterstützen können. 

Vorsitzende: Die Aussage war aber eine andere. Die 
Aussage war, dass der Bund in der Vergangenheit 
Gelder gegeben hat. Also es war auch die Frage: 
Gibt es vielleicht etwas Neues für die Forschung? 
Aber die Frage war: Hat der Bund in der Vergan-
genheit Gelder für so ein Haldenkonzept gegeben? 
Und das ist ja zu beantworten. Ja oder Nein. 

Dr. Helge Wendenburg (BMUB): Das müssen wir 
später… Das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich 
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weiß, dass zu meiner Zeit im BMUB solche Mittel 
nicht geflossen sind, und ich weiß auch, dass das 
Land Niedersachsen damals keine Mittel des Bun-
des bekommen hat. Aber ob es woanders Mittel ge-
geben hat, weiß ich nicht, müssen wir noch nach-
vollziehen. Das liefern wir nach. 

Vorsitzende: Danke. Dann kommen wir zur nächs-
ten Runde und da habe ich erstmal den Abg. Haase. 

Abg. Christian Haase (CDU/CSU): Dankeschön. 
Zunächst eine Frage an Herrn Müller als Vorsitzen-
den im Augenblick. Ich begrüße es, dass es einen 
gemeinsamen Bewirtschaftungsplan Salz nun doch 
geben soll. Meine Frage wäre, ob man sich auch 
dazu Gedanken gemacht hat, wenn dieser Plan 
möglicherweise nicht von der EU anerkannt wird 
und Strafzahlungen auf Deutschland zukommen; 
ob sich die Länder schon untereinander geeinigt 
haben, wie Strafzahlungen sich aufteilen würden. 
Das würde ich durchaus für eine interessante Ant-
wort von Ihnen halten. 

Die zweite Frage an Herrn Müller als Vorsitzenden: 
Ich habe schon aus den Ausführungen der Länder-
vertreter erkannt, dass innerhalb der Länder noch 
keine Einigung bezüglich bestimmter Maßnahmen 
erfolgt ist. Und ich möchte daran appellieren, dass 
die Länder jetzt endlich einmal zusammenkom-
men müssen. Wir haben, nachdem am Runden 
Tisch gute Ergebnisse erzielt wurden, aus politi-
schen Gründen jahrelange Blockadehaltung des 
Landes Niedersachsen gehabt. Jetzt haben wir eine 
Blockadehaltung des Landes Hessen, was Vorortlö-
sungen angeht. Und ich glaube, wenn man über 
Ausnahmen nach § 30 Wasserhaushaltsgesetz re-
den will, dann ist es erforderlich, dass wir eine ge-
meinsame Linie in diesen Fragen hinbekommen 
und diese Fragen auch bis zum Ende geprüft sind. 
Also ich möchte daran appellieren, jetzt endlich 
zusammenzukommen. Und ich glaube, das sind 
wir auch den Arbeitskräften vor Ort geschuldet, 
denn wir wollen ja letztendlich eine ökonomische 
Lösung, wir wollen eine richtige ökologische Lö-
sung, wir wollen aber auch die Arbeitsplätze in der 
Kaliindustrie erhalten. Und das Unternehmen 
braucht endlich Planungssicherheit; daran kann es 
selbst mitwirken. Und ich glaube, wir sind an die-
ser Stelle jetzt gefordert, endlich einmal auf den 
Punkt zu kommen. 

Aber dazu noch eine konkrete Frage an Herrn 
Knitsch: Mir geht es auch darum, die örtliche Sicht 

der Weseranrainer ein wenig in den Blick zu neh-
men. Sind konkrete Messstellen, so wie wir es ge-
rade von Frau Kottwitz für Boffzen gehört haben, 
auch in Nordrhein-Westfalen vorgesehen? Ist da ir-
gendetwas in Planung? Ich halte das für wichtig, 
um vor Ort die Diskussion auch etwas sachgerech-
ter zu gestalten. 

Vorsitzende: Ich sehe das jetzt ein bisschen locke-
rer. Eigentlich hatten wir ja gesagt: eine Frage an 
zwei Leute oder… Herr Lenkert hat auch drei Fra-
gen gestellt, also ist das jetzt wieder ein bisschen 
ausgeglichen. Dann gehen wir jetzt so weiter. Jetzt 
kommt Abg. Nissen. 

Abg. Ulli Nissen (SPD): Ich bin Abgeordnete aus 
Hessen und ich muss schon sagen, als das 4-Pha-
sen-Modell durch die neue schwarz-grüne Landes-
regierung vorgestellt wurde, war ich schon ein we-
nig irritiert, und insbesondere, als jetzt am Wo-
chenende das Gutachten über die erhöhte Chlorid-
konzentration in den Trinkwasserbrunnen Nord-
hessen in Eitra herauskam. Dieses Gutachten ist im 
Juli gewesen und jetzt im Dezember ist – wie ich 
gelesen habe – ein erneutes Gutachten in Auftrag 
gegeben worden. Wieso ist nicht gleich etwas pas-
siert? Und Sie haben ja gerade schon gesagt, Frau 
Dr. Tappeser, wenn dieses nächste Gutachten jetzt 
kommt, dass es dann doch dazu kommen kann, 
dass eine weitere Versenkerlaubnis widerrufen 
wird. Wieso ist da so lange Zeit vergangen? 

Und eine weitere Frage habe ich noch: Die Minis-
terin Hinz wird im Deutschlandradio Länderreport 
vom 23. zitiert – es kann auch schon länger her sein 
–: „Wenn wir zusätzlich noch etwas hinbringen 
können, dann wird K+S dieses machen müssen, 
wenn es ökologisch sinnvoll und wenn es ökono-
misch zumutbar ist.“ Was heißt ökonomisch zu-
mutbar? Auch Atomkraftwerke wurden dicht ge-
macht, weil es hohe Risiken gibt, und auch dort 
sind Arbeitsplätze verloren gegangen. K+S ist eine 
Aktiengesellschaft. Wie weit wollen Sie Umweltri-
siken mit ganz erhöhten Folgekosten noch hinneh-
men? 

Vorsitzende: Herr Lenkert. Bitte. 

Abg. Ralph Lenkert (DIE LINKE.): Vielen Dank, 
Frau Vorsitzende. Es gibt ja nicht nur den 4-Pha-
sen-Plan, es gibt auch einen 3-Stufen-Plan, der vor-
sieht, dass im Jahr 2015 ein Verfahren der Firma K-
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UTEC, welches bei Iberpotash bereits im Einsatz 
ist, auf die Lagerstätten von Kali und Salz in 
Deutschland angepasst wird. Dieser Plan sieht vor, 
dass man bis 2021 entsprechende Anlagen zum 
Eindampfen und zum Versetzen der Rückstände 
unter Tage verbringt, entwickelt und herstellt, und 
dass man ab dem Jahr 2027 bereits die Ziele der 
Wasserrahmenrichtlinie erfüllen könnte. Dieses 
Verfahren ist bekannt. Es braucht Anpassungspo-
tential. Dieses wurde von K+S vehement abgelehnt. 
Die UBA-Bewertung hat im Prinzip die Zahlen der 
Firma K-UTEC und von Kali und Salz bezüglich 
dieses neuen Verfahrens verglichen. Kali und Salz 
stellt für die Energieversorgung fest – dafür ist ein 
Kraftwerk geplant, wo die Abwärme zum Eindamp-
fen benutzt wird –: 340 Mio. Euro, K-UTEC: 50 
Mio. Euro, UBA schätzt: 50 Mio. Euro. Eindamp-
fen: Kali und Salz: 530 Mio. Euro, K-UTEC: 150 
Mio. Euro und UBA: 65 Mio. Euro. Für die Stick-
stoffversenkung gibt der Hersteller, den das UBA 
für diese beiden Anlagen angefragt hat, 210 Mio. 
Euro an, Kali und Salz, wie gesagt, 530 plus 270 
Mio. Euro. Gesamtinvestition Kali und Salz: 1,6 
Mrd. Euro, Firma K-UTEC: 530 Mio. Euro, UBA-
Einschätzung: ebenfalls 530 Mio. Euro, also das 
Gleiche. Erlöse durch Mehrgewinne von Rohstof-
fen: 230 Mio. Euro sagt Kali und Salz, K-UTEC sagt 
250 Mio. Euro, UBA liegt dazwischen. Betriebskos-
ten: Kali und Salz: 320 Mio. Euro, K-UTEC: 150 
Mio. Euro, UBA schätzt: 200 Mio. Euro. D. h. man 
würde sogar Gewinn machen mit diesem Verfah-
ren. Allerdings nur, wenn man es langfristig einset-
zen würde und wenn man nicht vorhat, die Kali-
förderung kurz nach 2021 einzustellen. Weiterhin 
gibt es einen Versatzabbau, gab es bereits. Im Süd-
harzrevier wurde das Salz gleich unter Tage gelas-
sen und gar nicht erst auf Halden aufgeschüttet. 
Das ist die beste Haldensanierung, dass ich gar 
nicht erst eine Halde baue. Dieses Verfahren 
könnte man einführen; dann kann man auch nicht 
nur 50 Prozent des Kalisalzes abbauen, sondern bis 
zu 80 Prozent, d. h. die Lagerstätten können besser 
ausgebeutet werden. All dies lehnt Kali und Salz 
ab und ich frage die Länder Nordrhein-Westfalen 
und Niedersachsen, ob Sie in Anbetracht dieser 
Zahlen nicht endlich einsehen wollen, dass der 4-
Phasen-Plan, auch aufgrund der Risiken, die ja 
schon zutage getreten sind, gescheitert ist, und ob 
Sie jetzt nicht unterstützen wollen, den 3-Stufen-
Plan umzusetzen? 

Vorsitzende: Das war etwas überzogen, aber von 
den Fragen her richtig, nämlich eine Frage an zwei 
Referenten. So, jetzt kommen wir zu Herrn Mei-
wald, bitte. 

Abg. Peter Meiwald (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Vielen Dank. Zunächst einmal, ich war gerade 
schon etwas erstaunt über den Appell von Herrn 
Haase, noch einmal zwischendurch zu sagen, dass 
da jetzt einmal endlich etwas passieren muss. In 
der Tat, es ist über viele Jahrzehnte eigentlich 
nichts gelaufen. Ich bin ja froh, dass überhaupt 
diese Diskussion dazu gekommen ist. 

Ich wollte noch eines wieder aufgreifen, das vorhin 
noch nicht beantwortet war. Die Frage war gar 
nicht von mir, aber es interessiert mich auch, näm-
lich die Frage nach dem Verbleib der Ewigkeitskos-
ten, also wie das abgesichert wird. 

Und nun komme ich zu meinen beiden eigentli-
chen Fragen. Die gehen beide an Frau Dr. Tappeser 
nach Hessen. 

Zunächst einmal die Frage: Nach welchen Krite-
rien sollen bei der Aufstellung des gemeinsamen 
angekündigten Bewirtschaftungsplans die unter-
schiedlichen technischen, aber eben auch die ge-
nehmigungsrechtlichen Optionen bewertet wer-
den? Herr Lenkert hat gerade schon einiges ausge-
führt zu technischen Möglichkeiten, zu Kosten und 
zu Nutzen. Es kam gerade auch schon von Frau 
Nissen die Frage nach der Bewertung von Umwelt-
folgekosten und Umweltschäden gegenüber be-
triebswirtschaftlichen Kosten. Die Frage auch von 
Haldenumbau oder eben auch alternativ von Pro-
duktionsbeschränkungen. Da werden Sie sich si-
cherlich Gedanken gemacht haben, auch in der ge-
meinsamen Runde schon, nach welchen Kriterien 
Sie das am Ende gegeneinander abwägen würden. 
Das würde mich interessieren. 

Und die zweite Frage zielt auf die rechtliche Be-
wertung. Da gibt es ja durchaus unterschiedliche 
Einschätzungen, inwieweit Sie da in den Gesprä-
chen, auch mit der EU-Kommission, schon voran-
gekommen sind und zu einer Einschätzung gekom-
men sind, ob die EU die bisher vorliegenden Ideen 
und Pläne im Rahmen der Einhaltung der Wasser-
rahmenrichtlinie möglicherweise akzeptieren 
würde oder nicht. 
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Vorsitzende: Ich habe mir notiert: Es sind Fragen 
an Herrn Möller gegangen, Herrn Knitsch, Frau Dr. 
Tappeser und Frau Kottwitz. Und in dieser Reihen-
folge beantworten wir sie auch. Bitte, Herr Möller. 

StS Olaf Möller (Thüringen): Sehr geehrter Herr 
Haase, selbstverständlich haben wir uns nicht mit 
dem Thema Strafzahlungen beschäftigt, denn Sie 
kennen ja die Kraft der Gedanken und wir sind auf 
einem guten Weg und auch überzeugt davon, dass 
wir zu einem guten Ergebnis kommen werden und 
Strafzahlungen vermeiden werden. Technisch ist 
es natürlich so, dass der Bund zunächst einmal der-
jenige ist, der mit dem Thema Strafzahlungen kon-
frontiert wäre und diese dann verteilen müsste. 

Vorsitzende: Danke. Herr Knitsch. 

StS Peter Knitsch (Nordrhein-Westfalen): Noch 
einmal ganz kurz zurück auf die finanzielle Betei-
ligung des Bundes seinerzeit. Das ist ein Verwal-
tungsabkommen, das in den 90er Jahren beschlos-
sen worden ist und auf dessen Grundlage der Bund 
seinerzeit mindestens 50 Mio. DM gezahlt hat, die 
nach unserer Erkenntnis zu einem nicht unerhebli-
chen Teil auch genutzt worden sind, um weitere 
Halden installieren zu können, als Maßnahme, die 
damals als solche zum Grundwasserschutz oder 
insgesamt zum Schutz der Gewässer gedacht war, 
aber – wie wir ja heute wissen – letztlich keine 
Schutzmaßnahme ist, sondern eine Maßnahme, die 
– jedenfalls nach unserer Überzeugung – das Prob-
lem eben nur in die Zukunft verlagert hat. Und da-
raus erkennen wir durchaus auch eine gewisse zu-
mindestens politische Verantwortung des Bundes, 
sich mit dieser Frage und auch mit entsprechenden 
Finanzierungsbeiträgen zu beschäftigen. Darüber 
hinaus gibt es nicht nur eine gewisse Verantwor-
tung im Forschungsbereich, sondern unseres Er-
achtens auch gerade, was den Stand der Technik 
angeht – die Frage, inwieweit die Best Available 
Technique weiter entwickelt wird. Da arbeitet der 
Bund in entsprechenden Gremien mit. Das sind al-
les Dinge, die unseres Erachtens durchaus auch 
dazu führen, dass der Bund nicht einfach sagen 
kann: „Das ist Länderangelegenheit und wir haben 
mit der Sache im Prinzip nichts zu tun.“ 

Um auf die Frage von Ihnen einzugehen: In Nord-
rhein-Westfalen gibt es selbstverständlich auch 

weitere Messpegel in der Weser, etwa in Petersha-
gen oder in Porta Westfalica. Das war jetzt aber, 
glaube ich, nicht der Ansatzpunkt. Der Ansatz-
punkt war, dass wir – das liegt ja in der Natur der 
Sache –, um einen guten ökologischen Zustand zu 
erreichen, das letztlich auch auf bestimmte Grenz-
werte herunter rechnen müssen, was Chlorid an-
geht und was andere Parameter angeht. Und die 
müssen nach unserer Auffassung eben im Fluss 
und damit letztlich an bestimmten Messstellen er-
reicht werden. Das ist das Ziel, das wir, glaube ich, 
alle gemeinsam haben. Und das ist das Ziel, das 
Nordrhein-Westfalen auch anstrebt. Und diese 
Werte müssen dem guten ökologischen Zustand 
entsprechen, den wir – das hatte ich ja als Ziel for-
muliert – spätestens 2027, wie es die Wasserrah-
menrichtlinie vorgibt – die gibt das ja eigentlich 
noch eher vor und 2027 ist dann der absolut letzte 
Zeitpunkt, zu dem man es erreichen muss –, auch 
erreichen wollen. 

Was den 4-Phasen-Plan angeht, ist, glaube ich, be-
kannt, dass wir von Anfang an – vorsichtig ausge-
drückt – sehr skeptisch waren, ob man mit diesem 
4-Phasen-Plan die Ziele erreichen kann. Ich glaube, 
man muss heute sagen, dass er jedenfalls alleine 
dazu nicht führen wird und deswegen dann auch 
nicht ausreicht, um die Ziele zu erreichen, die ich 
vorhin benannt habe. Man wird nach unserer Auf-
fassung nicht darum herumkommen, so schnell 
wie möglich insbesondere auf die Verpressung zu 
verzichten. Man wird nicht darum herumkommen, 
ein vernünftiges Haldenmanagement durchzufüh-
ren, insbesondere auch keine weitere Aufhaldung 
zu einem möglichst frühen Zeitpunkt. Es wird not-
wendig sein, produktionsintegrierte Maßnahmen 
zu ergreifen. Da ist jetzt mehrfach gesagt worden, 
dass entsprechende Forschungsanstrengungen 
noch unternommen werden müssen. Das muss aber 
auch ganz massiv vorangetrieben werden und dann 
müssten diese Maßnahmen auch umgesetzt wer-
den. Und schließlich muss man – auch das habe 
ich in meinem Eingangsstatement gesagt –, wenn 
das alles nicht reicht, um die entsprechenden 
Grenzwerte einzuhalten, den guten ökologischen 
Zustand zu erreichen, auch über die Frage der Ab-
leitung, sprich über entsprechende Pipelines nach-
denken. Nur aus diesem Mix von Maßnahmen wird 
man im Ergebnis schlussfolgern können, dass die 
Ziele der Wasserrahmenrichtlinie erreicht werden 
können, und das wollen wir für die Weser. Das ist 
unsere Aufgabe und unser Ziel. 
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Vorsitzende: Dankeschön. Frau Dr. Tappeser. 

StSn Dr. Beatrix Tappeser (Hessen): Vielen Dank. 
Um bei dem letzten Punkt anzufangen: Das wollen 
wir natürlich auch – die entsprechenden Vorgaben 
der Wasserrahmenrichtlinie erreichen zu können. 
Und in dem Zusammenhang möchte ich zu den 
verschiedenen Fragestellungen noch einmal kurz 
ausführen. 

Eine Anmerkung gestatten Sie mir aber auch. Ich 
denke nicht, dass es um eine Blockadehaltung Hes-
sens ging, sondern es ging darum, dass Hessen jetzt 
erstmalig versucht hat, einen langfristigen Plan zu 
entwickeln, über den wir ja auch diskutieren und 
der auch gemeinsam weiterentwickelt wird, um 
eben sicherzustellen – und das ist ein ganz wesent-
licher Punkt –, dass bei den Ewigkeitslasten, die ja 
schon aufgetürmt sind, wenn ich das einmal so 
nennen darf, das Unternehmen langfristig als Ver-
ursacher entsprechend mit in die Verantwortung 
genommen wird. Deswegen ist ja auch der Plan 
über einen so langen Zeitraum entwickelt worden, 
um auch sicherzustellen, dass Kali und Salz sich 
über diesen Zeitraum an der Beseitigung, an der 
Verringerung dieser Belastung beteiligt, dass eben 
entsprechend – wie schon ausgeführt – einerseits 
ein guter ökologischer Zustand erreicht werden 
kann, aber auch, dass die Ewigkeitslasten insge-
samt verkleinert werden können. Dass diese Ewig-
keitslasten nicht auf Null heruntergefahren werden 
können, liegt leider auch auf der Hand, denn diese 
eine Mrd. Kubikmeter, die einerseits verpresst wor-
den sind, und andererseits die Halden, die ja auf-
gebaut worden sind, lassen sich nicht ohne Weite-
res aus der Welt schaffen. Und wie dann auch eine 
Finanzierung nach 2075 aussehen würde, das ver-
mag ich im Moment leider auch nicht zu beantwor-
ten. Es war der Versuch, das mit einem so angeleg-
ten Plan mindestens bis zum Jahre 2075, soweit das 
möglich ist, in die Zukunft hinein sicherzustellen. 
Das ist die Frage nach dem Verbleib der Ewigkeits-
kosten. Vielleicht eine zusätzliche Anmerkung 
dazu auch noch: Dass möglicherweise irgendwann, 
wenn das Unternehmen aus der Produktion her-
ausgeht – und im Moment ist ja die Perspektive, 
dass 2060 die entsprechenden Salzstöcke erschöpft 
sind –, auch Ewigkeitskosten bei der öffentlichen 
Hand verbleiben, lässt sich sicherlich leider nicht 
ausschließen. Aber das wird die Zukunft weisen 
müssen, wie man damit wird umgehen können. 

Sie haben danach gefragt, wie wir das einschätzen, 
ob der gemeinsame Plan, der ja vorgelegt werden 
soll und an dem gearbeitet wird, für die EU-Kom-
mission akzeptabel sein wird. Derzeit ist die recht-
liche Bewertung, dass wir das erreichen können, 
dass der Plan so ausgelegt ist, dass er für die EU-
Kommission entsprechend akzeptabel ist und da-
mit rechtlich die Anforderungen erfüllt, die nach 
der Wasserrahmenrichtlinie gestellt sind, um den 
guten ökologischen Zustand zu erreichen, und das 
ist ja das vorrangige Ziel. 

Dann war noch einmal die Frage nach dem Gutach-
ten, so nach dem Motto: Warum passiert das erst 
jetzt alles? Da möchte ich einerseits noch einmal 
unterstreichen, dass das immer zwei verschiedene 
Stränge waren. Das Genehmigungsverfahren, die 
Überprüfung der Genehmigung, ist etwas, was das 
Regierungspräsidium Kassel durchführt. Daran ist 
das Ministerium nicht aktiv beteiligt. Das Regie-
rungspräsidium Kassel hat die entsprechende Risi-
koprüfung 2014 in Auftrag gegeben; das Regie-
rungspräsidium Kassel hat dann die zusätzlichen 
Messungen zu einem Brunnen in Auftrag gegeben, 
die gerade noch ausgewertet werden, wofür die Be-
wertung der Messergebnisse Ende dieser oder spä-
testens Anfang nächster Woche vorgelegt werden 
sollen. Und dann wird das Regierungspräsidium 
Kassel auf Basis dieser Ergebnisse eine Entschei-
dung treffen, die sicherlich auch den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit natürlich mit berücksichtigen 
muss. Und dem kann ich nicht vorgreifen, weil ich 
nicht kenne, was jetzt auf Basis der neuen Messer-
gebnisse vorgelegt wird, die zwischen dem 1. De-
zember und 15. Dezember gemacht worden sind. 

Und Sie haben auch noch einmal danach gefragt: 
ökologisch sinnvoll und ökonomisch zumutbar. 
Das ist sicherlich natürlich eine sehr berechtigte 
Frage, die aber auch nicht ganz einfach zu beant-
worten ist, denn ein Teil dessen… Also, es ist ja 
diese Gratwanderung, die ja auch schon mehrmals 
angesprochen worden ist: einerseits das Optimum 
unter ökologischen Aspekten zu erreichen, ohne 
dass die Arbeitsplätze sofort infrage gestellt wer-
den. Das ist ja dann auch die ökonomische Zumut-
barkeit. Und die ökonomische Zumutbarkeit heißt 
natürlich auch: Wenn – rein theoretisch gespro-
chen – Kali und Salz seine Produktion an den ent-
sprechenden Standorten in Hessen und Thüringen 
einstellen würde, dann gäbe es auch keinerlei oder 
nur weniger Finanzierung, um die ökologischen 



  

 
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und  
Reaktorsicherheit 

   
 

18. Wahlperiode Protokoll der 38. Sitzung 
vom 25. Februar 2015 

Seite 19 von 22 

 
 

Aspekte entsprechend mit in den Griff zu bekom-
men. Also das ist ja die Balance, die da auch ver-
sucht wird hinzubekommen. Das ist vielleicht das, 
was dazu noch zu sagen ist. Es sind ja auch unter-
schiedliche Ökoeffizienzgutachten gemacht wor-
den, also es ist ja sehr viel auch an Analyse noch 
einmal vorgenommen worden, um wirklich zu den 
optimalen Ergebnissen – auch auf der ökologischen 
Seite – zu kommen, einerseits auf Basis des vorge-
stellten 4-Phasen-Plans und der derzeit stattfinden-
den Optimierung, mit den Zielsetzungen, die ja 
jetzt gemeinsam erarbeitet werden, und anderer-
seits mit dem Maßnahmenbündel, das ja auch 
schon angesprochen worden ist und zum Einsatz 
kommen soll. 

Vorsitzende: Danke. Frau Kottwitz. 

StSn Almut Kottwitz (Niedersachsen): Vielen 
Dank. Zum Vier-Phasen-Plan. Ich möchte so herum 
anfangen: Davor war ja bei den meisten am Runden 
Tisch nur eine Lösung in Aussicht: eine End-of-
pipe-Lösung – ab in die Nordsee und fertig. Durch 
die Diskussion des Vier-Phasen-Plans sind wir alle 
fünf noch einmal in eine ganz neue und sehr dyna-
mische Diskussion gekommen, was ich sehr be-
grüße. Und wir bewegen uns gemeinsam auf Ziele 
zu, durch die wir tatsächlich, glaube ich, die Ziele 
der Wasserrahmenrichtlinie 2027 einzuhalten er-
reichen. 

Vorsitzende: Danke. Dann kommen wir in die 
dritte und abschließende Runde. Da haben wir das 
Prozedere, dass man vielleicht auch darüber hin-
aus noch Fragen stellen kann, wenn es noch Abge-
ordnete gibt, die das möchten. Da ist auf jeden Fall 
Herr Möring von der CDU. 

Abg. Karsten Möring (CDU/CSU): Vielen Dank, 
Frau Vorsitzende. Frau Kottwitz, ich habe noch 
eine Frage in Richtung Niedersachsen. Sie argu-
mentieren bei der diskutierten möglichen Pipeline 
zur Nordsee, dass Sie Probleme bei der Einleitung 
solch einer Salzfracht ins Wattenmeer sehen. Ha-
ben Sie einmal geprüft oder wie stehen Sie denn zu 
der Frage, ob man eine solche Einleitungsstelle 
eben so weit nach draußen verlagert, dass man 
dadurch keine unmittelbare Beeinträchtigung des 
Wattenmeers erreicht? 

Vorsitzende: Dann geht es weiter mit Frau Lotze, 
bitte. 

Abg. Hiltrud Lotze (SPD): Vielen Dank. Meine Da-
men und Herren, Sie haben ja bei Ihren Ausführun-
gen viel Optimismus und Gemeinsamkeit demons-
triert. Nun wissen wir ja aber, dass die Landtage 
Nordrhein-Westfalen, Niedersachen und Bremen 
Beschlüsse gefasst haben, dass sie diese Oberwe-
serpipeline ablehnen. Ich erkenne darin einen ge-
wissen Widerspruch und würde gerne von Frau Dr. 
Tappeser wissen, wie Sie den bewerten, wie Sie da-
mit umgehen. 

Zweitens war gestern in der Zeitung zu lesen, dass 
eine Juraprofessorin an der Kasseler Uni diesen 
Plan im Auftrag des Landes Nordrhein-Westfalen 
geprüft hat und ihm die Note ungenügend gegeben 
hat. Ich finde, auch das ist ein gewisser Wider-
spruch zu dem, was Sie uns gesagt haben, und ich 
würde Sie bitten, uns einfach einmal zu verdeutli-
chen, wie Sie mit diesem Widerspruch umgehen 
wollen, wenn doch schon morgen der Weserrat tagt 
und auch bestimmte Entscheidungen treffen soll. 
Danke. 

Vorsitzende: Dankeschön. Ich denke, Herr Lenkert 
wollte noch eine Frage stellen. 

Abg. Ralph Lenkert (DIE LINKE.): Vielen Dank, 
Frau Vorsitzende. Ich möchte einmal ein bisschen 
das Ökonomische betrachten. Die Firma Kali und 
Salz hat in den Jahren 2009 bis 2013 2,2 Mrd. Euro 
Gewinne eingefahren und hat Dividenden in Höhe 
von 756 Mio. Euro ausgeschüttet. Wenn eine Rent-
nerin Mindestsicherung erhält und ein ererbtes 
Häuschen besitzt und dieses Haus wird an die Ab-
wasseraufbereitung angeschlossen, dann ist es zu-
mutbar, dass sie 7.000 oder 10.000 Euro bezahlen 
muss, was ein Mehrfaches der Jahresreserven über-
steigt. Der Firma Kali und Salz scheint es nicht zu-
mutbar zu sein, bei den genannten Summen 530 
Mio. zu investieren. Das erschließt sich mir nicht. 
Weil die Firma Kali und Salz immer sagt: ökono-
misch geht nicht. 

Ich habe vorhin ausgeführt, dass die Nutzung der 
Lagerstätten bis zu 80 Prozent möglich ist, wenn 
man den Versatz unter Tage lässt. D. h. der Bergbau 
wäre langfristiger gesichert, weil man mehr Salz 
fördern kann als jetzt, also müsste es auch im Inte-
resse des Erhaltens von Arbeitsplätzen sein, dies zu 
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machen. Ich habe ausgeführt, dass das Verfahren 
von der Firma K-UTEC sogar die Chance bietet, 
extra Gewinne zu machen. Allerdings nur dann, 
wenn man bereit ist, wirklich bis 2060 abzubauen. 
Verweigert man diese Zusatzgewinne, die in einer 
Größenordnung zwischen sieben und zehn Prozent 
Rendite pro Jahr auf das investierte Kapital liegen, 
dann hat man nicht ernsthaft vor, bis dahin zu pro-
duzieren, dann will man einfach nur Zeit gewin-
nen, das Ganze hinauszögern, um im Prinzip keine 
Gelder anzufassen, weil man die Produktion so-
wieso schließen will. Demzufolge sind die Arbeits-
plätze eher gefährdet, wenn Kali und Salz nicht auf 
Alternativvorschläge eingeht und auf ihrer jetzigen 
Vorgehensweise beharrt. 

Eine Frage an Hessen: Ich finde es schon seltsam, 
wenn kommunale Abwasserunternehmen für die 
Einleitung von geklärtem Abwasser, das de facto 
sauber ist, 50 Cent bezahlen müssen und die Firma 
Kali und Salz unter 50 Cent für die Einleitung von 
Salzlauge, die giftig ist. Da würde mich interessie-
ren, ob die hessische Landesregierung daran denkt, 
diese Einleitgebühren entsprechend der Schädi-
gung für das Gewässer durchzusetzen. 

Und ich würde weiterhin fragen – ich habe letztens 
in Holzminden eine Veranstaltung gemacht, auf 
der mir Bilder von aus der Weser stammenden Fi-
schen gezeigt wurden –, ob die Firma Kali und Salz 
auch entsprechend dem Verursacherprinzip die 
Ausfälle der Fischer bzw. der Verbände ersetzt und 
erstattet und den Naturschutz an dieser Stelle end-
lich herstellt. Denn was man dort zu sehen be-
kommt, müsste jeden Tierschützer auf die Palme 
bringen. Diese Frage würde ich an Niedersachsen 
stellen: ob Sie Kali und Salz da in Haftung nehmen 
wollen. 

Vorsitzende: Danke. Herr Meiwald nochmal für die 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Abg. Peter Meiwald (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Ja, vielleicht noch einmal abschließend. 

Zunächst einmal glaube ich, ist hier deutlich ge-
worden, dass wir alle ein substantielles Interesse 
daran haben, dass wir da sehr viel schneller, als es 
bisher vorgesehen ist, zu Lösungen kommen. Und 
es ist ja auch deutlich geworden, dass es u. a. durch 
das K-UTEC-Verfahren, aber auch über andere Ver-
fahren, die auch in anderen Ländern eingesetzt 
werden, durchaus Möglichkeiten gibt, da auch auf 

technischer Ebene noch etwas zu machen. Das nur 
vorweg gestellt. 

Dann würde ich noch eine letzte Frage an Herrn 
Möller richten wollen, und zwar nach dem jetzt 
vorgesehenen Zeitplan, den Sie sich als Anrainer-
länder gegeben haben: Wann dürfen wir mit Ergeb-
nissen rechnen? Vielen Dank. 

Vorsitzende: Jetzt kommen wir in die Beantwor-
tungsrunde und da sehe ich, dass Herr Möller Fra-
gen bekommen hat, Frau Dr. Tappeser sowieso – 
das ist klar, bei diesem Thema, dass Frau Kottwitz 
Fragen bekommen hat – und ich würde auch sagen, 
dass Frau Friderich noch einmal die Position von 
Bremen darstellt, gerade was das Wattenmeer an-
geht etc. – das sind ja auch, glaube ich, Punkte, die 
da sehr diskutiert werden. So hatte ich mir das jetzt 
notiert und dann wären wir für heute durch. Ich 
gebe auf Herrn Möller erst einmal das Wort. 

StS Olaf Möller (Thüringen): Vielen Dank. Zum 
Zeitplan ist zu sagen, dass morgen der Weserrat 
tagt und wir guter Hoffnung sind, dass der Teil der 
Frau Staatsrätin Friderich – ohne Salz – zwar noch 
nicht beschlossen wurde, aber dass es dafür mög-
licherweise schon morgen eine Übereinkunft gibt. 
Und der restliche Teil – Salz – soll noch, wie ich es 
schon gesagt habe, im März beschlossen werden. 
Wir sind guter Hoffnung, dass wir da einen ver-
nünftigen Weg finden werden. 

Vorsitzende: Danke. Frau Dr. Tappeser. 

StSn Dr. Beatrix Tappeser (Hessen): Ich bin darauf 
angesprochen worden, ob nicht ein Widerspruch 
zwischen bestimmten Beschlüssen der Landtage 
und dem besteht, was Hessen vorgeschlagen hat. 
Wir sehen da gemeinsam im Moment keine Wider-
sprüche, sondern es geht ja darum, zu entwickeln, 
was – unter der Prämisse bestimmter Zielsetzungen 
– ein Maßnahmenbündel sein kann, und dass das 
Maßnahmenbündel dann entsprechend auch von 
der Firma umzusetzen ist, um die Zielsetzungen zu 
erreichen, die definiert worden sind. Das würde 
ich dazu sagen wollen. Ich habe die Pressemeldun-
gen natürlich auch gelesen. Ich kenne das Gutach-
ten nicht, insofern vermag ich das auch im Moment 
nicht wirklich zu bewerten, aber ich glaube, dass 
wir mit dem, was hier schon ausgeführt worden ist, 
und auch der Weiterentwicklung auf einem guten 
Weg sind; insofern sehe ich keinen Grund dafür, 
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ein solches Urteil darüber abzugeben. Das ist der 
eine Punkt. 

Der zweite Punkt: Es ging auch um die Einleitungs-
gebühren und u. a. Fischgiftigkeit. Dazu ist zu sa-
gen, dass im Zusammenhang mit den Einleitungs-
gebühren eben auch Fischgiftigkeit z. B. mit geprüft 
wird und auf dieser Basis dann die entsprechenden 
Gebühren festgelegt werden. Das sind ja Entschei-
dungen, wie gesagt, die vom Regierungspräsidium 
u. a. mit gefällt werden und auf die ich an dieser 
Stelle nur verweisen kann. Und insgesamt geht es 
natürlich auch darum, dass – und da habe ich ja zu 
Beginn schon darauf verwiesen – unter der Prä-
misse, dass keine Grundwasser- und Trinkwasser-
gefährdung gegeben ist, was Kali und Salz nachzu-
weisen hat, dann entsprechende unternehmerische 
Entscheidungen zu treffen sind, die das gewähr-
leisten. Die Bringschuld von Kali und Salz ist hier 
noch einmal zu unterstreichen. 

Vorsitzende: Frau Kottwitz. 

StSn Almut Kottwitz (Niedersachsen): Einmal zur 
Frage, ob wir geprüft haben, ob außerhalb des Wat-
tenmeers eine Einleiterstelle möglich wäre: Bisher 
lag nur ein Antrag vor, ins Wattenmeer einzuleiten, 
und die Prüfunterlagen waren auch nicht so voll-
ständig, dass wir schon eine endgültige Aussage 
machen konnten. 

Zur Oberweserpipeline hatten wir, glaube ich, vor-
her schon gesagt: Wir hoffen mit diesem neuen 
Messpunkt, den wir in der Weser anvisieren, dass 
wir sogar dazu kommen, durch andere Maßnah-
men auch keine Oberweserpipeline zu brauchen. 
Da sind wir gemeinsam dabei. 

Und zur ökonomischen Analyse in der Wasserrah-
menrichtlinie, die ich sehr begrüße: Da gibt es na-
türlich keine 1:1-Umsetzung, um dann direkt den 
Fischern das Geld zu geben. Aber dadurch, dass die 
Einleitungsgebühren erhoben werden, werden na-
türlich diese Gelder dann dem gesamten Natur-
schutz zur Verfügung gestellt. 

Vorsitzende: Frau Friderich. 

StRn Gabriele Friderich (Bremen): Ja, in der Tat ist 
es so, dass die Nordseepipeline vom Landtag, von 
der Bürgerschaft in Bremen schon 2007 und auch 
noch einmal 2009 sehr intensiv diskutiert worden 

ist und durchaus als Möglichkeit gesehen wird. 
Wobei – und das wurde ja hier sehr richtig ange-
sprochen – es natürlich die Frage ist: Wo endet sie? 
Denn es kann nicht sein, dass hier das Wattenmeer 
in fulminanter Weise geschädigt wird. Hier haben 
sich ja auch die Naturschutzverbände entspre-
chend in die Diskussion eingebracht. Ich denke, 
wir sind im Augenblick auf dem guten Weg, dass 
wir dieses Maßnahmenbündel, das ja gerade jetzt 
in den letzten zwei Stunden schon mehrfach zur 
Sprache gekommen ist, auch intensiv diskutieren. 
Und meine Hoffnung ist einfach, dass wir mit die-
sem Bündel an Maßnahmen auch einen guten Weg 
finden und es dann vielleicht auch nicht zu einer 
Pipeline kommen muss. 

Vorsitzende: Sie waren jetzt sehr diszipliniert, also 
wenn es jetzt von Kollegen noch eine Frage geben 
sollte… Wir haben noch 20 Minuten, also die könn-
ten wir noch hinterherschieben, und ansonsten ist 
es vielleicht auch eine Zeit, sich noch einmal nett 
zusammenzusetzen und bilateral etwas auszutau-
schen. 

Herr Lenkert, bitteschön. 

Abg. Ralph Lenkert (DIE LINKE.): Vielen Dank, 
Frau Vorsitzende. Ich hätte noch einmal eine Frage 
an die Kollegin aus Hessen. Das Gutachten der Hes-
sischen Landesanstalt für Umwelt und Geologie 
liegt vor. Wie es gekommen ist, das ist mir jetzt 
herzlich egal. Aber da steht eindeutig drin, dass 
eine Gefährdung des Grundwassers nicht auszu-
schließen ist, und es steht drin, dass auch die 
Trinkwassergefährdung anzunehmen ist. Das ein-
zige, was nicht drin steht, ist: akut. Jetzt möchte ich 
noch einmal Ihre Einschätzung hören. Wie wollen 
Sie, wenn denn eine akute Gefährdung auftritt – 
die ist nämlich genau dann feststellbar, wenn die 
verpressten Abwässer von Kali und Salz den Trink-
wasserbrunnen erreicht haben – dann vorgehen 
und die Trinkwasserversorgung sicherstellen? Und 
ist das nicht bereits ein massives Aushebeln des 
Vorsorgeprinzips? Das wäre die erste Frage. 

Die zweite Frage würde ich an das Ministerium 
stellen. Ein ganz anderes Gebiet. Und zwar dahin-
gehend: Sollten die Freihandelsabkommen mit Ka-
nada oder den USA abgeschlossen werden – die 
Firma Kali und Salz hat Niederlassungen in Ka-
nada – und wir hinterher eine Verschärfung der 
Wasserrahmenrichtlinie machen, besteht dann 
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nicht die Möglichkeit, dass die Firma Kali und Salz 
die Bundesrepublik Deutschland aufgrund des In-
vestorenschutzklagerechtes wegen der Umsetzung 
der Wasserrahmenrichtlinie vor Internationalem 
Schiedsgericht auf Schadenersatz verklagt? 

Vorsitzende: Also bitte, Frau Dr. Tappeser. 

StSn Dr. Beatrix Tappeser (Hessen): Darauf gehe 
ich gerne noch einmal ein – auf die Besorgnis, die 
im Rahmen des Gutachtens der Hessischen Landes-
anstalt für Umwelt und Geologie geäußert worden 
ist, und das, was ich vorhin versucht habe, auszu-
führen, dass es ja federführend beim Regierungs-
präsidium liegt, dieses Gutachten dann auch ange-
messen mit einzubeziehen und zu bewerten, im 
Konzert der beiden anderen Gutachten, die ich ja 
auch schon erwähnt habe. Und in dem Zusammen-
hang ist auch noch festzustellen, dass die Besorg-
nis, die im Rahmen dieses Gutachtens festgestellt 
wird, eine fachliche ist und nicht eine Besorgnis 
auf Basis des Wasserhaushaltsgesetzes; also da be-
stehen Unterschiede zwischen der rechtlichen Be-
grifflichkeit und der fachlichen Begrifflichkeit. 
Aber das sind sicherlich wichtige Aspekte. Insge-
samt gilt, dass in der Gesamtbewertung der drei 
Gutachten, die die Behörde heranzieht, um dann 
eine Entscheidung zu treffen – das ist noch einmal 
der erste Punkt –, dann eine Bestätigung der derzeit 
laufenden Genehmigung ausgesprochen wird oder 
eben nicht. Aber das muss dann nächste Woche  
oder übernächste Woche in der Würdigung aller 
vorliegenden Unterlagen der RP Gießen vorneh-
men. Da fließt das ein, da wird das sehr ernst ge-
nommen, aber es ist immer eine Gesamtwürdigung 
von unterschiedlichen Gutachtern, die – wie wir 
alle wissen – an bestimmten Stellen auch zu unter-
schiedlichen Ergebnissen kommen können. 

Und nein, das Aushebeln des Vorsorgeprinzips ist 
es nicht. Das ist uns nach wie vor ein sehr wesent-
licher Punkt und das ist auch handlungsleitend, 

dass wir das auch für die Zukunft so machen wol-
len. Dass das Vorsorgeprinzip in der Vergangenheit 
vielleicht nicht immer so prominent beim Umgang 
mit den Salzabfällen gehandhabt worden ist, wie 
wir uns das wünschen würden, und sich die Prob-
lematik damit nicht so aufgebaut hätte, wie sie ist, 
ist sicherlich hier auch anzumerken. Aber ich 
möchte unterstreichen, dass das Vorsorgeprinzip 
nach wie vor ein wesentlicher Aspekt dessen ist, 
was wir versuchen als Umweltpolitik in Hessen zu 
machen. 

Vorsitzende: Das Ministerium hatte auch noch eine 
Frage bekommen. 

Dr. Helge Wendenburg (BMUB): Vielen Dank. Ich 
denke es ist schwierig, über die juristische Bewer-
tung eines nicht geschlossenen Abkommens und 
seine Auswirkungen auf in der Zukunft liegende 
Fragen etwas zu sagen. Ich kann nur auf die Pres-
severöffentlichungen verweisen, dass sich gerade 
das federführende BMWi darum kümmert, für 
diese Frage der Investitionsschutzabkommen eine 
Lösung zu finden, die den Geboten der Demokratie 
und des Rechtsstaates in Deutschland Genüge tut. 

Vorsitzende: Ich möchte mich bei allen Anwesen-
den bedanken – das war sehr informativ –, insbe-
sondere bei unseren Gästen. Und ich möchte Ihnen 
allen gemeinsam wünschen, dass Sie eine Lösung 
hinbekommen. Das ist wirklich ein Problem, das 
viele Jahrzehnte schon gedauert hat und nicht ein-
fach von heute auf morgen zu lösen ist. Insbeson-
dere hat Herr Möller in Thüringen die Aufgabe, das 
alles unter einen Hut zu bringen, aber wir sehen 
natürlich auch Problembereiche, die sich in Hessen 
anders stellen, als in den anderen Bundesländern, 
und da kann man einfach nur hoffen, dass es am 
Ende eine gute Lösung wird. Vielen Dank, dass Sie 
gekommen sind. Es waren sehr, sehr wichtige In-
formationen. Ich glaube, wir haben noch eine 
Menge lernen können. Dankeschön. 

 

Schluss der Sitzung: 12:44 Uhr 
 
 
 
Bärbel Höhn, MdB 
Vorsitzende 
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